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Teil A: Städtebauliche Begründung

A.1 Planungserfordernis

In der Gemeinde Harsum besteht seit längerer Zeit der Bedarf, am Grundzentrum Harsum weitere

Flächen für das Wohnen bereitzustellen. Nachdem langjährig die Innenentwicklung innerhalb der

Ortschaft verfolgt worden ist, beabsichtigt die Gemeinde nun, weitere Flächen auszuweisen, um der

Nachfrage vor Ort nachzukommen, da im Bestand keine ausreichenden Möglichkeiten zur Verfügung

stehen. Dies wurde im Rahmen einer Abfrage der Leerstände von Gebäuden und Baulücken in der

Ortschaft Harsum durch die Gemeinde ermittelt.

Die Harsumer Bevölkerung ist im Rahmen des "Gemeindeentwicklungskonzeptes" der Gemeinde

2014 zu ihren Vorstellungen für die Zukunft befragt worden, mit dem Ergebnis, dass eine Bereitstel-

lung weiteren Wohnraums, auch als Geschosswohnungsbau und für das Seniorenwohnen, erwünscht

ist. Eine Erweiterung der Ortslage nach Norden im Anschluss an die bestehenden Strukturen wurde

mehrheitlich befürwortet. In einer weiteren Bürgerbefragung im Rahmen der Vorbereitung dieses

Planverfahrens wurde deutlich, dass insbesondere ein Bedarf an Wohnbaufläche für die Bewohner

der Ortschaft Harsum selbst besteht.

Die Nachfrage liegt in der sehr guten infrastrukturellen Ausstattung am Hauptort Harsum begründet,

mit günstiger Anbindung an die übergeordneten Verkehrsnetze der Bahn und der Straße. Harsum ver-

fügt über einen eigenen Haltepunkt der Bahn innerhalb der Ortslage, in Richtung Hildesheim und

Hannover. Der Anschluss "Hildesheim-Drispenstedt, Harsum" an die Autobahn A 7 Hannover-Kassel

befindet sich nur wenige Kilometer entfernt. Die Ortschaft Harsum stellt umfassende Schulangebote

und Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereit, ebenso wie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Des weite-

ren sind vielfältige Einkaufsmöglichkeiten vor Ort vorhanden. Dies macht Harsum zu einem gesuch-

ten Wohnstandort nahe der Städte Hildesheim und Hannover. Gleichzeitig bestehen hier auch die

Vorzüge des ländlichen Wohnens, mit dörflich geprägter Ortsstruktur, regem Vereinsleben und Ein-

bindung in ein nach wie vor landwirtschaftlich geprägtes Gemeindegebiet inmitten der Hildesheimer

Börde. 

Mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 25 werden weiterhin Planungen aus dem Jahr 2003 wieder auf-

genommen, die bereits damals eine wohnbauliche Erweiterung im nördlichen Bereich im Zusam-

menhang mit der seinerzeit geplanten Nordumgehungsstraße für Harsum vorsahen.

Die Gemeinde Harsum beabsichtigt, diese Zielvorstellungen weiter zu konkretisieren und stellt dazu

den Bebauungsplan Nr. 25 "Ährenkamp" auf. 

A.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Harsum ist im Rahmen einer 33. Änderung angepasst wor-

den, die Änderung ist seit dem 29.06.2016 wirksam. Der Flächennutzungsplan stellt jetzt im Be-

reich des B-Planes Nr. 25 "Wohnbauflächen" und "Grünfläche" mit Zweckbestimmung Ortsrandein-

grünung dar.  Dementsprechend lässt sich der Bebauungsplan Nr. 25 aus dem Flächennutzungsplan

entwickeln.

A.3 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortschaft, mit Anschluss an die Straßen "Milchberg",

"Kampstraße" und "Koppelweg". Die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Straßen münden in die

1

Gem. Harsum, B-Plan Nr. 25 - OS Harsum PLANUNGSBÜRO SRL WEBER



"Breite Straße", die innerhalb von Harsum die nördliche Grenze zum historisch gewachsenen Orts-

kern bildet. Als Landesstraße 467 wird der Verkehr in westlicher Richtung nach Klein Förste (bis zur

B 6), in östlicher Richtung an die "Kaiserstraße / bzw. "Peiner Landstraße" weitergeführt, mit An-

schluss an die B 494 (nach Hohenhameln/Peine bzw. ins östliche Gemeindegebiet).

Im Westen wird das Plangebiet durch den "Unsinnbach" begrenzt, mit Fließrichtung nach Norden. In

ca. 200 m Entfernung vom Nordrand des Plangebietes liegt am "Unsinnbach" die Kläranlage der Ge-

meinde Harsum, abgerückt innerhalb der landwirtschaftlichen Flächen und mit umfangreichem

Grünbestand. 

Westlich des "Unsinnbaches" befindet sich das kleine Baugebiet am "Berliner Ring", das derzeit den

Abschluss des Siedlungsbereiches bildet. Im Osten schließt an den "Koppelweg" die Straße "Zur Zu-

ckerfabrik" an und führt in das Baugebiet "Am alten Bahnhof" bis zum Bahnübergang an der "Kaiser-

straße". Die Bahnlinie verläuft in Nord-Süd-Richtung mit trennender Wirkung durch die Ortschaft,

östlich davon befindet sich ein Industriegebiet. Zwischen Bahnlinie und Koppelweg liegen die rena-

turierten Absetzbecken der ehemaligen Zuckerfabrik. Das Betriebsgelände der Zuckerfabrik wurde

zurückgebaut und mit dem B-Plan Nr. 22 "Am alten Bahnhof" 2003 als Wohn-/Mischgebiet über-

plant. Der Bebauungsplan ist, bis auf ein Restgrundstück, vollständig ausgebaut. Die weiter im Nor-

den liegenden ehem. Klärteiche der Zuckerfabrik sind renaturiert worden und sind Zielpunkte woh-

nungsnaher Erholung.

Im Süden grenzt die bestehende Bebauung an, im westlichen Bereich mit dem Bebauungsplan

"Milchberg", in dem vornehmlich zweigeschossige Reihenhausbebauung realisiert worden ist. Der Be-

reich östlich davon weist z. T. tiefe Grundstücke mit ländlich geprägter Wohnbebauung auf, überwie-

gend in eingeschossiger, maximal zweigeschossiger Bauweise. Im östlich anschließenden Bereich

wurde bereits mit Reihenhäusern nachverdichtet.

Die Fläche selber ist derzeit Teil landwirtschaftlich genutzter Flächen. Das Plangebiet weist im östli-

chen bis mittleren Bereich (bis westlich "Milchberg") ein beinahe ebenes Gelände auf (ca. 78 m ü.

NN), im weiter westlichen Bereich fällt es zum Unsinnbach um ca. 5 m (auf ca. 73 m ü. NN) ab.

A.4 Planung

Ziel der Planung ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen. Mit einem ringartigen Erschließungs-

netz wird an bestehende Straßenanschlüsse angeknüpft. Um eine hohe Flexibilität in der Umset-

zung zu erreichen, wurde eine Struktur gewählt, die eine Erschließung in unterschiedlichen Bauab-

schnitten ermöglicht. Dadurch kann ggf. bedarfsgerecht auf demografische Erfordernisse reagiert

werden.

Das Baugebiet gliedert sich in zwei größere Quartiere, zwischen "Unsinnbach" und "Milchberg", so-

wie westlich des "Koppelwegs". Das Quartier westlich des "Koppelweges" wird durch einen Grünzug

weiter unterteilt. Die Quartiere werden durch parallel geführte Wohnstraßen in West-Ost-Richtung er-

schlossen, sodass auch Bauabschnitte von Süd nach Nord möglich sind. 

Die Haupterschließung erfolgt als "innerer Ring" einerseits von Osten über die Straße "Zur Zuckerfab-

rik", andererseits von Süden über den "Milchberg". Der "Koppelweg" soll lediglich eine untergeordne-

te, verteilende Funktion nach Norden übernehmen, da er eine wichtige Verbindung für den landwirt-

schaftlichen Verkehr in die Feldmark darstellt. Ebenso ist die "Kampstraße" wegen ihrer geringen

Breite lediglich für die Erschließung der Anliegergrundstücke geeignet, und wird nur als Fußwegever-

bindung in das Plangebiet weitergeführt.

Im Anschluss an die bestehende Bebauung zwischen "Milchberg" und "Koppelweg" werden größere

Flächen für den Geschosswohnungsbau bereitgestellt. Die übrigen Grundstücksflächen sollen für

Einfamilienhäuser, als Einzel- und Doppelhäuser, zur Verfügung stehen, entsprechend der Bedarfs-

abfrage der Gemeinde Harsum bei den Bauinteressenten. Die Einzel- und Doppelhäuser werden ein-

geschossig, d.h. mit einem Vollgeschoss mit Dachausbau, festgesetzt.
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Innerhalb des Baugebietes können im Quartier westlich "Milchberg" ca. 36 Wohneinheiten entste-

hen (als Einfamilienhäuser), im östlichen Quartier ca. 36 WE (als Einfamilienhäuser und Doppelhäu-

ser) sowie ca. 40 - 60 WE im Geschosswohnungsbau in Abhängigkeit von den Wohnungsgrößen, da

hier Ein-Personen-Haushalte mit relativ kleinen Wohnungsgrößen ebenso möglich sind wie Etagen-

wohnungen mit großzügigem Grundrisszuschnitt. Für den Geschosswohnungsbau wird ein Ausbau

mit zwei Vollgeschossen und zusätzlichem Dachausbau bzw. Staffelgeschoss zugelassen; innerhalb

dieser Festsetzung können unterschiedliche Grundrissformen, wie auch das Seniorenwohnen, umge-

setzt werden. 

Nach Norden wird das Baugebiet mit einem breiten, naturnah anzulegenden Pflanzstreifen abge-

schlossen, um eine Einbindung in den Landschaftsraum zu erreichen und eingriffsnahe Ausgleichs-

flächen bereitzustellen. Im nordwestlichen Bereich wird das erforderliche Regenrückhaltebecken er-

richtet werden, mit Überlauf und Anschluss an den "Unsinnbach". Entlang dem "Unsinnbach" wird

eine naturnahe Grünfläche als Pufferbereich zum "Unsinnbach" und Ausgleichsfläche angelegt. Hier-

mit wird auch auf das verhältnismäßig stark abfallende Gelände zum Bach hin reagiert.

Das Gebiet selber wird durch eine Alleepflanzung mit mittelkronigen Bäumen an der Westseite der

Verlängerung des "Milchberges" (Planstraße D), sowie durch einen Grünzug gegliedert, der die fuß-

läufige Verbindung aus der "Kampstraße" fortsetzt. Dem Grünzug wird in zentraler Lage ein großer

Spielplatz zugeordnet, als "grüne Mitte" des östlichen Quartiers.  Im westlichen Quartier bildet eine

halbkreisförmige, mit Bäumen eingefasste Grünfläche den räumlichen Abschluss; wie ein Dorfplatz

steht er für unterschiedliche Nutzungen allen Bewohnern zur Verfügung. Des weiteren werden die

Straßen durchgängig durch kombinierte Park-/ Grünstreifen begleitet, die mit kleinkronigen Bäumen

bzw. Gehölzpflanzungen bepflanzt werden, jeweils der Straßenbreite angepasst. Die Pflanzflächen

bzw. Parkplatzflächen werden zur Verkehrsberuhigung versetzt im Straßenraum angeordnet.

Durch die neu anzulegenden Grünstrukturen wird eine Vernetzung mit den bestehenden Grünstruktu-

ren von Westen am "Unsinnbach" nach Osten zu den ehemaligen, renaturierten Absetzbecken der

Zuckerfabrik angestrebt.

A.5 Darstellungen des Bebauungsplanes

A.5.1 Grenze des Plangebietes

Das Plangebiet grenzt im Westen an den "Unsinnbach", im Süden an die bestehende Ortslage an. Im

Osten ist der "Koppelweg" Bestandteil des Plangebietes, östlich grenzen der B-Plan Nr. 22 "Am alten

Bahnhof", sowie naturnahe Flächen an. Nach Norden wird eine Grenze in Höhe der bestehenden

Siedlungsgrenze der "Berliner Rings" gesetzt. Das Plangebiet umfasst in diesem Bereich Teile der

Flurstücke 37, 26/1, 20, 19/2 und das Flurstück 52. Ein zweiter Teilbereich befindet sich östlich

des Koppelweges, für die Anlage eines Lärmschutzwalles, und umfasst Teile des Flurstücks 90/3.

(Stand der Planunterlage: 02.02.2015)

A.5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung

Innerhalb des Wohngebietes soll Wohnungsbau, mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern, sowie

Geschosswohnungsbau, ermöglicht werden.

Dementsprechend wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Gemäß § 4 BauNVO (Baunut-

zungsverordnung) dienen Allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind neben

3

Gem. Harsum, B-Plan Nr. 25 - OS Harsum PLANUNGSBÜRO SRL WEBER



Wohngebäuden "die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe", sowie "Anlagen für kirchliche, soziale, gesundheitliche

und sportliche Zwecke". Hierdurch wird eine auf das Wohnen bezogene Vielfalt in der Nutzung inner-

halb des Gebietes eingeräumt.

Im westlichen und nördlichen Bereich wird als Bauweise die Errichtung von Einzel- und Doppelhäu-

sern (ED) zugelassen.  

Als Zahl der Vollgeschosse wird I festgesetzt. Innerhalb der Eingeschossigkeit ist der Dachausbau in

einem zweiten Geschoss gem. Nds. Bauordnung zu Zweidrittel der Grundfläche des darunter liegen-

den Vollgeschosses möglich.

Durch den Bebauungsplan wird ein neuer Ortsrand ausgebildet. Im Übergang zum Landschaftsraum

soll eine Abstufung von höherer Bebauung im Anschluss an den Gebäudebestand (bis 2 Vollgeschos-

se) zu niedriger Bebauung am Ortsrand (1 Vollgeschoss) erfolgen. Des weiteren nimmt die Einge-

schossigkeit eine im dörflichen Kontext übliche Maßstäblichkeit auf.

In diesem Gebiet wird ein Spektrum von Grundstücksgrößen zwischen 500 qm - 600 qm, vereinzelt

bis 800 qm erwartet. Als maximale Obergrenze der baulichen Nutzung für die Einfamilienhäuser /

Doppelhäuser wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 eingeräumt, mit entsprechender Ge-

schossflächenzahl (GFZ) bei ebenfalls 0,35. Damit wird ein höherer Überbauungsgrad zugelassen

bei gleichzeitiger Sicherung eines Durchgrünungsgrades durch unversiegelte Gartenflächen, wie es

dem ländlichen Wohnen entspricht.

Im südlichen Bereich des Plangebietes, zwischen "Milchberg" und "Koppelweg"  sollen Teile des All-

gemeinen Wohngebietes für den Geschosswohnungsbau bereitgestellt werden. Hier wird Zwei-

geschossigkeit (II, zwei Vollgeschosse) festgesetzt. Da mit Dachausbau und Staffelgeschoss drei Ge-

schosse erreicht werden können und die Nachbarschaft eine entsprechende Gebäudehöhe aufweist,

wird diese Höhenentwicklung in diesem städtebaulichen Zusammenhang für angemessen gehalten.

Weil in diesem Bereich mit einem höheren Versiegelungsgrad zu rechnen ist (z.B. für die Bereitstel-

lung von Stellplätzen), wird die nach BauNVO höchste Grundflächenzahl von 0,4 eingeräumt. Als

Geschossflächenzahl wird 0,65 festgesetzt. 

A.5.3 Straßenverkehrsflächen

Planstraße A

Die Planstraße A wird als Haupterschließung in einer Breite von 9,7 m festgesetzt. Auf der Südseite

wird ein 2 m breiter Fußweg angelegt, in Weiterführung des Fußweges der Straße "Zur Zuckerfabrik".

Er befindet sich in Zuordnung zum Geschosswohnungsbau, weil hier mit Familien, Kindern und Se-

nioren eine hohe Frequentierung erwartet und eine sichere Zuwegung bereitgestellt werden soll. Die

Fahrbahnbreite beträgt 5,50 m (inkl. Gosse). Der kombinierte Park- und Grünstreifen liegt im Wech-

sel an der Nord- und Südseite. Es ist die Anpflanzung von Bäumen einer Art in mittlerer Größe vorge-

sehen, wie z.B. Säulenförmiger Spitzahorn oder Mehlbeere (entspr. Pflanzliste 5), dem etwas breite-

rem Straßenraum mit höheren Gebäuden entsprechend.

Planstraßen B 1, B 3, C 1 und C 2

Die Planstraßen B 1, B 3, C 1 und C 2, als untergeordnete Wohnstraßen, werden in einer Breite von

6,5 m höhengleich ausgebaut (30 km/h-Zone). Die Fahrbahn ist 4,3 m (inkl. Gosse), der kombinier-

te Park- und Grünstreifen 2 m breit. Der kombinierte Park- und Grünstreifen liegt im Wechsel an der

Nord- und Südseite. Es ist die Anpflanzung von kleinkronigen Bäumen, wie z.B. Sibirischer Apfel

oder Zierkirsche (entspr. Pflanzliste 6) vorgesehen, dem schmaleren Straßenraum entsprechend. Es

soll nur eine Art pro Planstraße verwendet werden, um ein geschlossenes Straßenbild zu erreichen.
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Planstraße B 2

Die Fahrbahn ist in einer Breite von 4,3 m (inkl. Gosse) vorgesehen, die Straßenverkehrsfläche wird

mit 6 m ausgewiesen, um im Straßenausbau Planungsfreiheit bezüglich der Straßenführung in die-

sem Sonderbereich zu erhalten. Die Baumpflanzungen erfolgen innerhalb der ausgewiesenen be-

nachbarten  Grünfläche. Hier sollen kleinkronige Laubbäume mit einem besonderen Blühaspekt an-

gepflanzt werden, um den Platzcharakter herauszustellen.

Planstraße D

Die Planstraße D, in Verlängerung der Straße "Milchberg", wird ihrer Funktion als Haupterschließung

entsprechend, mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m versehen, um auch dem landwirtschaftlichen

Verkehr ausreichend Raum zu geben. Der Fußweg in 2 m Breite wird an der Ostseite angelegt. Im

Abschnitt Planstraße D 1 ist Senkrechtparken an der Westseite vorgesehen, um Besucherparkplätze

nahe dem Geschosswohnungsbau anzubieten. Im Abschnitt D 2 wird ein Längsparkstreifen an der

Westseite angeordnet. Innerhalb der Planstraße D werden mittelkronige Laubbäume gepflanzt, um

eine einseitige Allee auszubilden. Im südlichen Abschnitt werden die Bäume zwischen die Parkstän-

de gesetzt, im nördlichen Abschnitt wird ein zusätzlicher Grünstreifen ausgewiesen, damit die Stra-

ße eine deutliche "grüne Zäsur" zwischen den Wohnquartieren darstellt.

Planstraße E

Die Planstraße E übernimmt eine untergeordnete Verteilerfunktion für das Wohngebiet. Gleichzeitig

stellt sie weiterhin eine wichtige Verbindung für den landwirtschaftlichen Verkehr in die Feldmark

dar. Die Fahrbahnbreite soll 6,00 m (inkl. Gosse) betragen. Im Abschnitt E 1 wird der 2 m breite

Fußweg in Fortsetzung des bestehenden Fußwegs des "Koppelweges" an der Westseite geführt und

endet an der Einmündung in die Planstraße C 2. Im Abschnitt E 2 wird auf einen Fußweg verzichtet.

Parkplätze werden in Längsaufstellung durchgehend entlang der Planstraße E angelegt, um parken-

de Autos auf der Fahrbahn auszuschließen, die den landwirtschaftlichen Verkehr behindern könn-

ten. Die Parkplätze im Abschnitt E 1 sind 2 m breit, im Abschnitt E 2 dann 2,5 m.

Planstraßen G

Die Planstraßen G stellen Stichwege zu hinterliegenden Grundstücken dar. Drei Stichwege befinden

sich im Verlauf der Planstraße B 1, ein Stichweg im Verlauf der Planstraße C 2. Die Breite beträgt

4,0 m.

Planstraße F

Die Planstraße F dient zur Erschließung der Grundstücke für den Geschosswohnungsbau, insbeson-

dere um die Stellplatzflächen auf dem Grundstück zu erreichen. Die Planstraße geht im südlichen

Abschnitt in eine "Grünfläche" über. Dieser Abschnitt kann zu einem späteren Zeitpunkt zur Erschlie-

ßung der hinterliegenden Grundstücksflächen zwischen "Milchberg" und "Kampstraße" herangezo-

gen werden.

Wege H, I, und K

Die Wege H befinden sich im westlichen Plangebiet und stellen eine Verbindung zur Bewirtschaf-

tung des bepflanzten Ortsrandes her. In Anknüpfung an den nach Norden verlaufenden Weg H kann

bei einer evtl. zukünftig stattfindenden Weiterentwicklung des Plangebietes eine fußläufige Querver-

bindung hierzu hergestellt werden. Der nach Westen verlaufende Weg K stellt eine Verbindung zum

Unsinnbach und zum "Berliner Ring" her. Es ist geplant, eine Fußgängerbrücke zu errichten, um die-

se Siedlungsbereiche miteinander zu verbinden. Die Wege werden in einer Breite von 3 m ausgewie-

sen. Der Weg I stellt eine fußläufige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen der

"Kampstraße" und der Planstraße A her und führt weiter in den nördlich anschließenden Grünzug. Er

wird in einer Breite von 2,5 m ausgewiesen.
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Wendeplatz J

Die Wendemöglichkeiten in der "Kampstraße" sind im Bestand äußerst eingeschränkt, bedingt durch

die schmale Straßenbreite. Es wird deshalb ein Wendeplatz im Anschluss an die "Kampstraße" ange-

legt. Durch einen Poller o.ä.  zur Wegeverbindung I wird eine Durchfahrt aus der "Kampstraße" in

das Wohngebiet "Ährenkamp" unterbunden.

A.5.4 Parken

Im Bereich der Einfamilienhäuser wird davon ausgegangen, dass mind. ein Einstellplatz auf den

Grundstücken selbst eingerichtet wird. Weitere Einstellplätze werden im Straßenraum, i.d. R. mit ei-

nem Einstellplatz je Grundstück, bereitgestellt. Im Bereich des Geschosswohnungsbaus sind die er-

forderlichen Stellplätze auf den Grundstücken selbst vorzuhalten, jeweils dem beabsichtigten Nut-

zungsspektrum entsprechend. Entlang der Planstraße D entstehen darüber hinaus gebündelt Park-

plätze, die der Gesamtheit zur Verfügung stehen. Der Einstellplatzbedarf kann damit abgedeckt wer-

den.

A.5.5 Abstand baulicher Anlagen zur Straßenverkehrsfläche

Bauliche Anlagen und Nebenanlagen sowie Carports und Garagen sollen einen Mindestabstand von

1,5 m von der Straßenbegrenzungslinie einhalten, um Sichtbehinderungen im Straßenraum zu ver-

meiden. Des weiteren soll ein Abstand zwischen baulichen Anlagen auf privatem Grund und öffentli-

chem Straßenraum sichtbar eingehalten werden. Einfriedungen sind von dieser Regelung ausgenom-

men.

A.5.6 Einfriedungen

Es wird festgesetzt, dass Einfriedungen zum Straßenraum eine Höhe von 1,00 m nicht überschrei-

ten dürfen. Damit soll sichergestellt werden, dass z.B. eine Einsehbarkeit im Sinne der Verkehrssi-

cherheit (z.B. für Autofahrer) gegeben ist. Weiterhin wird ein gemeinschaftlicher, offener Charakter

innerhalb des Wohngebietes angestrebt; insbesondere hohe Mauern sollen vermieden werden.

A.5.7 Zufahrten

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) ist pro Grundstück nur eine Zufahrt in einer Breite bis max. 6 m

zugelassen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anlage des kombinierten Park- / Grünstreifens

umgesetzt werden kann. Gleichzeitig soll der Straßenraum nicht übermäßig durch private Einfahrten

dominiert werden.

Im allgemeinen Wohngebiet mit Kennzeichnung/Stern (WA*) sind pro Grundstück max. zwei Zufahr-

ten in einer Breite bis max. 6 m zugelassen. In diesem Bereich ist Geschosswohnungsbau geplant,

u.a. mit barrierefreiem Wohnen, Seniorenwohnen und Tagespflege. Hier können, für die organisatori-

schen Abläufe auf dem Grundstück, z.B. getrennte Zu- und Ausfahrten oder unterschiedliche Zufahr-

ten zu getrennten Parkflächen oder Nutzungsbereichen erforderlich werden.

A.5.8 Grünflächen

Ortsrandeingrünung

Im Norden des Plangebietes wird ein 9,00 m breiter Pflanzstreifen als "öffentliche Grünfläche" mit

Zweckbestimmung "Parkanlage" in Überlagerung mit "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
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ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" festgesetzt, der als Ausgleichsfläche für das

Landschaftsbild und für den Boden dient.  Es erfolgt eine gruppenweise Anpflanzung von einheimi-

schen Laubbäumen und Sträuchern. Die Pflanzungen sollen mit wechselnder Größe und Abstand zu-

einander erfolgen, um einen riegelhaften, monotonen Anblick zu vermeiden.

Es wird textlich festgesetzt, dass es nicht gestattet ist, von den Wohnbauflächen, die an die Orts-

randeingrünung angrenzen, eine rückwärtige Erschließung, wie z.B. eine Gartenpforte anzulegen.

Damit soll vermieden werden, dass der Pflanzstreifen für private Zwecke, wie Ablagern von Rasen-

schnitt oder für die Anlage eines Komposthaufens, in Anspruch genommen wird.   

Grünzug im östl. Plangebiet

Der Grünzug im östlichen Plangebiet bildet eine wohnungsnahe Freifläche, zum Aufenthalt und als

Bewegungsraum im Quartier. In Fortführung der umgebenden Gärten sollen Obstbäume gepflanzt

werden, mit kleineren Sträuchern bzw. -gruppen ergänzt. Als Endpunkt des Grünzuges im Norden

soll ein großkroniger Baum gepflanzt werden. Die übrigen Flächen sollen als Rasenflächen ausgebil-

det werden. Des weiteren ist die Anlage eines Weges (mit wassergebundener Decke) vorgesehen.

Es wird eine "öffentliche Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Parkanlage" festgesetzt.

Spielplatz

Begleitend zum Grünzug wird eine "öffentliche Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Spielplatz" aus-

gewiesen. An zentraler Stelle soll ein größerer Spielplatz eingerichtet werden. Dieser kann auch aus

den südlichen Wohngebieten über die fußläufige Verbindung zur Kampstraße erreicht werden. Er be-

findet sich in räumlicher Nähe zum Geschosswohnungsbau. Auf dem Spielplatz sollten, neben

Sträuchern, auch zwei Bäume gepflanzt werden, die für das Kinderspiel attraktiv sind, wie z.B Wal-

nuss (eßbare Nüsse; Laubschatten im Sommer) oder Spitzahorn (bunte Laubfärbung im Herbst).

Parkanlage im westlichen Plangebiet

Im westlichen Plangebiet wird eine "öffentliche Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Parkanlage" aus-

gewiesen. Der Platzraum in halbkreisförmiger Kontur wird an seiner Westseite durch kleinkronige

Bäume, mit einem besonderen Blühaspekt, randlich eingefasst, z.B. mit rosablühendem Zierapfel.

Er soll der Allgemeinheit mit allen Altersgruppen (z.B. für das wohnungsnahe Kinderspiel, für Feste,

als "Boule"-Platz) zur Verfügung stehen. 

Verkehrsgrünfläche Planstraße D 2

Straßenbegleitend wird eine Verkehrsgrünfläche festgesetzt, für die Bäume der Alleepflanzung. 

Grünfläche am Unsinnbach

In Begleitung des Unsinnbaches wird eine "öffentliche Grünfläche" mit Zweckbestimmung "Parkanla-

ge" in Überlagerung mit "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft" festgesetzt. Sie dient als Ausgleichsfläche und Pufferbereich zum "Unsinn-

bach". Die Bepflanzung ist an der Ostseite der Grünfläche geplant, sodass die Anlegung eines Ge-

wässerrandstreifens entlang des Unsinnbaches für die Gewässerunterhaltung möglich ist. 

A.5.9 Regenrückhaltebecken

Das erforderliche Regenrückhaltebecken wird als "Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-

schutz und die Regelung des Wasserabflusses" mit Zweckbestimmung "Regenrückhaltebecken"

(RRB) ausgewiesen. Es soll in den östlichen Randbereichen mit zwei Bäumen und Gehölzen be-

pflanzt werden. Die Anlegung eines Gewässerrandstreifens östlich des Unsinnbaches für die Gewäs-

serunterhaltung ist deshalb möglich.
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A.5.10 Lärmschutzwall

Westlich der Bahnlinie wird innerhalb eines zweiten Geltungsbereiches eine Fläche "für Vorkehrun-

gen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen" ausgewiesen. In Verlängerung des beste-

henden Lärmschutzwalles soll ein Lärmschutzwall errichtet werden, zur Minderung der Emissionen

des Schienenlärms (s. Kap. A.6).

A.6 Emissionen

A.6.1 Geräuschimmissionen

Durch die Gemeinde Harsum ist zur Beurteilung der Geräuschimmissionen eine schalltechnische

Untersuchung beim TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG beauftragt worden ("Schalltechnische

Untersuchung zu einem geplanten Wohngebiet in Harsum, im Rahmen der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 25 "Ährenkamp"", TÜV Nord, 27.09.2016). Es können Geräuschimmissionen  durch

Verkehrslärm erwartet werden, die von der östlich benachbarten Eisenbahnstrecke ausgehen, sowie

von der zukünftigen Inbetriebnahme der Kalibahn und von der Autobahn A 7. Des weiteren ist der

Gewerbelärm einzuschätzen, der durch das benachbarte Industriegebiet und die Betriebsgeräusche

der Kläranlage entstehen könnten. 

A.6.1.1 Geräuschimmissionen durch Straßen- und Schienenverkehr

Die zu erwartenden Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche wurden für das Plangebiet bei freier

Schallausbreitung berechnet. In Bezug auf den Schienenverkehr wurden Prognosewerte der Deut-

schen Bahn AG für das Jahr 2025 der Strecke 1770 angesetzt. Ebenso wurden die zur Reaktivie-

rung der Kalibahn (Gleisanschluss nördlich des Plangebietes) zu erwartenden Schienenverkehre be-

rücksichtigt. Insbesondere aufgrund des (prognostizierten) nächtlichen Güterverkehranteils der

Schienenstrecke 1770 ergeben sich tags und nachts Beurteilungspegel von 51 dB(A) bis 60 dB(A).

Damit werden im Plangebiet die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiet (WA) der DIN 18005

von tagsüber 55dB(A) und nachts 45 dB(A) teilweise deutlich überschritten. Es wurde deshalb die

Errichtung eines Erdwalls von 3,5 m Höhe östlich des Plangebietes, in Verlängerung eines bestehen-

den Walles, innerhalb der Berechnung berücksichtigt. Dadurch kann eine Geräuschminderung von

1-2 dB(A) erreicht werden, so dass auf Terrassenhöhe der Orientierungswert der DIN 18005 nur

noch geringfügig im nordöstlichen Plangebiet überschritten wird. In den Obergeschossen wird zu-

mindest der Grenzwert der 16. BImSchV für Wohngebiete von 59 dB(A) eingehalten. Da im Nacht-

zeitraum die Grenzwerte nicht eingehalten werden, sind bauliche Maßnahmen zur Lärmminderung

und zum Schutz der Nachtruhe am schutzbedürftigen Gebäude vorzunehmen.  

Der Planbereich liegt damit in einem Gebiet, das durch Verkehrslärm vorbelastet ist, so dass passive

Schallschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ erforderlich sind. 

Die Isophonenkarte zeigt unter Berücksichtigung eines Walles an der Bahn in Bezug auf den Nacht-

zeitraum bei Immissionshöhe des 2. O.G., dass der westliche Bereich in den Lärmpegelbereich III,

die mittlere Zone des Plangebietes in den Lärmpegelbereich IV fällt, und im östlichen Plangebiet ein

kleinerer Teilbereich in den Lärmpegelbereich V fällt. Die Lärmpegelbereiche sind direkt im Bebau-

ungsplan und mit einem Lageplan auf der Planzeichnung dargestellt.

Im Plangebiet sind für Schlaf- und Kinderzimmer die gekennzeichneten Lärmpegelbereiche III bis V,

für sonstige Wohnräume ist mind. der Lärmpegelbereich II heranzuziehen. Auf der Planzeichnung
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sind in der Tabelle die erforderlichen Schalldämm-Maße für die Außenbauteile aufgeführt. Die textli-

chen Festsetzungen geben weiteren Aufschluss zur Bauausführung, auch zu möglichen Minderun-

gen, z. B. an den lärmabgewandten Westseiten oder im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

In Schlafräumen und Kinderzimmern sind bei Fenstern an Nord-, Ost- und Südfassade schalldämp-

fende Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Im Lärmpegelbereich V sind in Schlafräumen und Kinder-

zimmern öffenbare Fenster an der Nord- und Ostfassade auszuschließen, bzw. öffenbare Fenster

sind an der Westseite anzuordnen.

In Bezug auf den Straßenverkehr wird darauf hingewiesen, dass je nach Wetterlage/Windrichtung die

1,5 km westlich liegende Autobahn zwar gut wahrnehmbar sein wird, die Beurteilungspegel der Au-

tobahn jedoch deutlich unter den Orientierungswerten der DIN 18005 für "Allgemeine Wohngebiete"

liegen.

A.6.1.2 Geräusche durch sonstige (gewerbliche) Nutzungen in der Umgebung

Durch das Gutachten wurde festgestellt, dass die umliegenden Nutzungen im wesentlichen durch

Schutzansprüche bereits bestehender Wohnbebauung in ihren Immissionen so begrenzt sind, dass

zu erwarten ist, dass im Plangebiet die Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet tags und

nachts eingehalten werden. Dies wurde durch Berechnungen auf Basis gebietstypischer Emissionen

bestätigt. Es wurden berücksichtigt: 

- östlich des Plangebietes: das Gewerbegebiet "Nordfeld" (östlich der Bahnstrecke), in dem vornehm-

lich Industriegebiete in den Bebauungsplänen ausgewiesen wurden; sowie das Gewerbegebiet süd-

lich der Alfred-Delp-Straße.

- westlich des Plangebietes: die bestehende KFZ-Werkstatt, sowie eingeschränkte Gewerbegebiete

und Mischgebiete

- nordwestlich des Plangebietes: die kommunale Kläranlage

- nördlich des Klärwerkgeländes: ein Kartoffellager

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet an landwirtschaftliche Nutzflächen

angrenzt. Es ist saisonal in der Erntezeit tags wie nachts mit erhöhtem Traktorverkehr auf den Stra-

ßen und den damit verbundenen Geräuschen zu rechnen. Diese sind nicht als Gewerbelärm zu be-

rücksichtigen, da öffentliche Straßen genutzt werden.

A.6.2 Geruchsimmissionen

Nordwestlich des Plangebietes befindet sich die kommunale Kläranlage in einer Entfernung von ca.

300 - 350 m zur geplanten Wohnbebauung des Bebauungsplanes Nr. 25. Zur Ermittlung der auf das

Wohngebiet evtl. einwirkenden Geruchsemissionen hat die Gemeinde Harsum ein entsprechendes

Gutachten beauftragt ("Immissions-Gutachten", Landwirtschaftskammer Niedersachsen, AG Immis-

sionsschutz, vom 02.05.2016). Es wurde festgestellt, dass die Geruchsstundenhäufigkeiten, die

durch die Kläranlage erzeugt werden, bei den geplanten Wohnhäusern im Maximum bei 0,03 - 0,04

liegen. Dieser als Maximum prognostizierte Wert liegt deutlich unter dem in der Geruchsimmissions-

Richtlinie (GIRL) des Landes Niedersachsen festgelegten Immissionsgrenzwert von 0,10 Geruchs-

stundenhäufigkeiten. Damit ist eine Verträglichkeit gegeben.

A.7 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet kann an die bestehenden Netze der Trinkwasserversorgung, der Stromversorgung und

Telekommunikation in der Ortschaft Harsum angeschlossen werden. 
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Das anfallende Oberflächenwasser wird innerhalb eines Regenrückhaltebeckens zentral gesammelt

und zeitverzögert der Vorflut des "Unsinnbaches" zugeführt. Eine Versickerung ist wegen der anste-

henden bindigen Böden nicht möglich.

Das Abwasser wird über neu zu erstellende Leitungen der nordwestlich liegenden Kläranlage der Ge-

meinde Harsum zugeführt. Die Kläranlage hat ausreichend Kapazitäten, um das anfallende Abwas-

ser aufzunehmen.

Der Brandschutz kann über Hydranten aus dem Straßennetz, sowie ggf. ergänzend durch Zisternen

innerhalb des Plangebietes bereitgestellt werden. Seitens des Landkreises Hildesheim (Brand-

schutz) wurde darauf hingewiesen, dass zur Löschwasserversorgung für die ausgewiesene Nutzung

"Allgemeines Wohngebiet", max. 2 Vollgeschosse, GFZ 0,6 im Umkreis von 300m zu jeder baulichen

Anlage für eine Löschzeit von 2 Stunden eine Löschwassermenge von mind. 1.600 l/min (96 cbm/h)

zur Verfügung gestellt werden muss. Die baulichen Anlagen dürfen für den Erstangriff nicht weiter

als 80m von einem Hydranten entfernt sein. Jeder Hydrant muss eine Leistung von mind. 800l/min

aufweisen, wobei der Druck im Hydranten nicht unter 1,5 bar fallen darf.

A.8 Kindergarten, Schule

In der Ortschaft Harsum befinden sich mehrere Kindergärten:

- Kindergarten Regenbogen, Osterfeldstr. 6

- Kath. Kindergarten St. Vincenz, Kirchplatz 6

- Kindergarten Pusteblume e.V., Hoher Weg 20

Die Grundschule Harsum, in zentraler Lage am "Mahnhof", stellt eine Verlässliche Grundschule

(VGS) mit Betreuungsangebot bis 13.00 Uhr dar.

In Harsum kann als weiterführende Schule die Molitoris-Schule am Haseder Weg besucht werden.

Die Molitoris-Schule ist eine "Oberschule mit Gymnasialzweig", in der die drei Schulformen Gymna-

sium, Realschule und Hauptschule integriert sind.

- Die bestehenden Kindergärten und Schulen in Harsum haben ausreichend Kapazitäten, um die zu-

künftig im Plangebiet zu erwartetenden Kinder aufzunehmen.

A.9 Bodenarchäologie

Durch die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Hildesheim wurde darauf hingewiesen,

dass das Vorhandensein von Funden und Befunden der Ur- und Frühgeschichte nicht ausgeschlos-

sen werden kann. Es hat deshalb im Rahmen der Erschließungsarbeiten eine archäologische Baube-

gleitung zu erfolgen.

Hierfür ist ein ausgebildeter Grabungstechniker oder Archäologen heranzuziehen, dessen Auswahl

im Vorfeld der Maßnahmen mit dem Landkreis Hildesheim als untere Denkmalschutzbehörde und

dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) abzustimmen ist. Der Oberbodenab-

zug muss mit einem Hydraulikbagger mit zahnloser Grabenschaufel erfolgen.

Der Maßnahmenbeginn muss dem Landkreis Hildesheim als untere Denkmalschutzbehörde und

dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) mindestens vier Wochen vorher mitge-

teilt werden. Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde und Bo-

denbefunde, wie Tongefäßscherben, Schlacken, Metallobjekte, Holzkohleansammlungen, auffällige
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Bodenverfärbungen und Steinkonzentationen, entdeckt werden, sind diese meldepflichtig und müs-

sen bei einer Denkmalbehörde (Landkreis Hildesheim, dem NLD oder dem Nds. Ministerium für

Wissenschaft und Kunst), der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmal-

pflege angezeigt werden. 

Es wird empfohlen, sie zuerst beim Landkreis Hildesheim als untere Denkmalschutzbehörde anzu-

zeigen. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige un-

verändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, wenn nicht

vorher die Fortsetzung der Arbeiten durch die Denkmalbehörde gestattet wird.

A.10 Bebauungsentwurf

Der Begründung ist als Anlage ein Bebauungsentwurf zur Illustration beigefügt. Der Entwurf stellt

hinsichtlich der Bebauungsformen, der Lage der Bebauung, der Bauflächenaufteilung und Standorte

zu pflanzender Bäume eine von mehreren Möglichkeiten dar. Er ist unverbindlich.

A.11 Städtebauliche Werte

Das Plangebiet umfasst insgesamt: 7,41 ha (100,0 %)

davon sind ausgewiesen als:

- Allgemeines Wohngebiet 5,00 ha (67,5 %)

- Verkehrsflächen 1,07 ha (14,4 %)

davon: Straßenverkehrsflächen 1,06 ha

Fußgängerbereiche 0,01 ha

- Öffentliche Grünflächen 0,85 ha (11,5 %)

davon: Parkanlage 0,75 ha

darin enthalten:

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft 0,54 ha

Spielplatz 0,09 ha

Verkehrsgrünflächen 0,02 ha

- Regenrückhaltebecken 0,26 ha (3,5 %)

- Lärmschutzwall 0,23 ha (3,1 %)
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Teil B: Umweltbericht

B.1 Umweltbericht - Einleitung

Das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz-

Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004 setzt als Artikelgesetz die Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG

des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltaus-

wirkungen bestimmter Pläne und Programme (Plan-UP-Richtlinie) um.

Nach § 2 (4) Satz 1 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung für die

Umweltbelange einschließlich des Naturschutzes und der Landespflege gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB

zu erarbeiten, auf die eine Durchführung des Bauleitplans voraussichtlich erhebliche Umweltauswir-

kungen haben kann. Die Daten, hierzu zählen auch die Eingriffsregelung und Bodenschutz-Belange,

werden ermittelt, im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Nach § 2a BauGB ist der Umweltbe-

richt nach der Anlage zu diesem Gesetz auszuarbeiten und in der Begründung zum Bauleitplan dar-

zustellen.

B.1.1 Inhalt und Ziele des Planes

B.1.1.1 Angaben zum Standort

Die Ortschaft Harsum liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit "Braunschweig-Hildesheimer Löss-

börde" in der Untereinheit "Hildesheimer Lössbörde". Die Börde, ein wenige Kilometer breiter Über-

gangsraum zwischen dem Norddeutschen Tiefland und den südlich angrenzenden Höhenzügen des

Niedersächsischen Berglandes, ist gekennzeichnet durch ein flachwelliges bis leicht hügeliges Re-

lief. Auf einer fast geschlossenen Lössdecke haben sich sehr fruchtbare Böden entwickelt, diese Ge-

gebenheit hat zu einer intensiven ackerbaulichen Nutzung geführt. So ist der Charakter dieses Land-

schaftsraums geprägt durch offene, weite Ackerflächen, lediglich durch kleinflächige, lineare oder

punktuelle Vegetationsstrukturen gegliedert. Der Waldanteil ist sehr gering. Im westlichen Teil der

Ortschaft fließt der Unsinnbach in Richtung Norden.

Die heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) wäre im Raum um Harsum ein Waldmeister-Bu-

chenwald basenreicher, mittlerer Standorte mit Übergängen zum Flattergrasbuchenwald. Entlang

des Unsinnbaches entwickelte sich im schmalen Niederungsbereich ein Traubenkirschen-Erlen-

Eschenwald.

Das Planungsgebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand von Harsum im Übergangsbereich

zur freien Feldflur, der historischen Ortskern liegt südlich. Das Gebiet selbst ist ackerbaulich ge-

nutzt, westlich, östlich und südlich grenzt die bebaute Ortslage an.

B.1.1.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen

Die Gemeinde beabsichtigt, in Harsum am nördlichen Ortsrand ein Baugebiet für Wohnnutzung aus-

zuweisen. Die Siedlungserweiterung liegt beiderseits des "Milchberges", einer Straße, die aus dem

Ort kommend in die hier anschließende Feldflur führt. Längs der Westgrenze fließt der Unsinnbach

in einem Einschnitt in nördliche Richtung, begleitet von einigen Laubbäumen. Vorgesehen ist die Er-

richtung von Einzel- und Doppelhäuser sowie von Geschosswohnungsbau, den Gebäuden sind je-

weils private Grünflächen zugeordnet. Die Erschließung der Häuser bzw. Grundstücke erfolgt über ei-

ne Ringstraße, die über die Straßen "An der Zuckerfabrik" und "Milchberg" an die örtlichen Haupt-
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straßen angebunden ist. Neben den privaten sind öffentliche Grünflächen in Form einer Grünverbin-

dung in Verlängerung der "Kampstraße" und zwei Spielplätzen geplant. Zwischen der Bebauung und

dem Unsinnbach soll ein unbebauter Grünraum entstehen, der im Norden die notwendige Regen-

rückhaltung aufnimmt. Mit dem anstehenden Bauleitplanverfahren bereitet die Gemeinde die Sied-

lungserweiterung vor.

B.1.1.3 Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden

Das Plangebiet umfasst Teile der Flurstücke 37, 26/1, 20, 19/2, 90/3 und das Flurstück 52, Gemar-

kung Harsum. 

Das Plangebiet umfasst insgesamt: 7,41 ha (100,0 %)

davon sind ausgewiesen als:

- Allgemeines Wohngebiet 5,00 ha (67,5 %)

- Verkehrsflächen 1,07 ha (14,4 %)

davon: Straßenverkehrsflächen 1,06 ha

Fußgängerbereiche 0,01 ha

- Öffentliche Grünflächen 0,85 ha (11,5 %)

davon: Parkanlage 0,75 ha

darin enthalten:

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft 0,54 ha

Spielplatz 0,09 ha

Verkehrsgrünflächen 0,02 ha

- Regenrückhaltebecken 0,26 ha (3,5 %)

- Lärmschutzwall 0,23 ha (3,1 %)

B.1.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen

B.1.2.1 Fachgesetze

Für das anstehende Planverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB (i.d.F. vom

23.09.2004, zuletzt geändert am 20.10.2015) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG (i.d.F.

vom 29.07.2009, in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert am 31.08.2015) maßgeblich.

B.1.2.2 Fachplanungen

Das Regionale Raumordnungsprogramm (2001) für den Landkreis Hildesheim weist der Ortschaft

Harsum verschiedene Funktionen zu:

- Harsum ist ein Grundzentrum mit der Schwerpunktaufgabe "Sicherung und Entwicklung von

Wohnstätten";
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- die nord-südlich verlaufende Bundesstraße B494 als Hauptverkehrsstraße mit überregionaler Be-

deutung tangiert Harsum östlich; zwei Hauptverkehrsstraßen von regionaler Bedeutung führen

nach Westen (L467) bzw. Osten (K204);

- die Haupteisenbahnstrecke Lehrte-Nordstemmen schneidet Harsum in nord-südlicher Richtung,

die hier verkehrende S-Bahn verbindet Harsum mit Hildesheim;

- nördlich der Ortschaft ist der erweiterte Niederungsbereich des Unsinnbaches als Gebiet zur Ver-

besserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes gekennzeichnet.

Der Landschaftsrahmenplan (1993) für den Landkreis Hildesheim trifft für den hier betroffenen Pla-

nungsraum in Harsum keine planungsrelevanten Aussagen. Das Leitbild für die Braunschweig-Hil-

desheimer Lössbörde spricht ganz allgemein von der Bewahrung der Siedlungsstruktur der alten

Haufendörfer und der charakteristischen offenen Landschaftsstruktur. Auch wird der notwendige

Schutz der Bäume entlang der Straßen angesprochen. Der Landschaftsrahmenplan weist den Un-

sinnbach mit seiner Niederung nördlich von Harsum als Entwicklungsschwerpunktraum aus.

Der Landschaftsplan (2006) für das Gebiet der Gemeinde Harsum möchte den Unsinnbach mit den

Randbereichen in ein kommunales Biotopverbundsystem einbeziehen, er weist auf die Möglichkeit

der extensiven Unterhaltung des Gewässers hin. Entlang des Koppelweges am östlichen Rand des

Planungsgebietes soll die Ortsrandgestaltung verbessert werden. Sonst macht das Planwerk keine

weiteren Aussagen, die über das im Landschaftsrahmenplan Beschriebene hinausgehen.

B.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

B.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes der Umweltmerkmale

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nachfol-

gend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von Um-

weltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im

Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend werden die mit der Durchführung der

Planung verbundenen Veränderungen des Umweltzustandes dokumentiert und bewertet. Die aus

dem Vollzug der Planung entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen werden herausgestellt, um

daraus anschließend Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich abzuleiten.

B.2.1.1 Schutzgut Mensch

Das Schutzgut Mensch umfasst Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen. Im

Zusammenhang mit der Planung sind Auswirkungen auf das Wohn- und Lebensumfeld von Bedeu-

tung. Mögliche negative Beeinträchtigungen für den Menschen in Bezug auf eine Einschränkung von

Erholungsfunktionen behandelt das Kapitel zum Landschaftsbild.

Das Planungsgebiet und die umliegende Wohnbebauung sind durch Emissionen vorbelastet, die von

Straßen- und Schienenverkehr sowie von benachbarten gewerblichen und landwirtschaftlichen Nut-

zungen ausgehen. Die Straßen "Koppelweg" und "Milchberg" sowie deren Verlängerungen erschlie-

ßen die Feldmark nördlich von Harsum. Der landwirtschaftliche Verkehr kann vor allem während der

Erntezeit Lärm- und Staubemissionen verursachen, die belastend auf das Plangebiet einwirken kön-

nen.

Eine gutachterliche Stellungnahme untersucht die Auswirkungen von Lärmemissionen auf das ge-

plante Wohngebiet (TÜV NORD Umweltschutz 2016). Etwa 200 m östlich des Plangebietes verläuft
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eine vielbefahrene Bahnstrecke. Basierend auf den ermittelten und prognostizierten Verkehrsmen-

gen der tags und nachts fahrenden Züge ergaben sich insbesondere im Nachtzeitraum deutliche

Überschreitungen des Orientierungswertes der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für Allge-

meine Wohngebiete. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen ist eine mindestens 3,50 m

hohe Lärmschutzanlage entlang der Schienen zu errichten. Daneben werden im Bebauungsplan

Maßnahmen zum aktiven und passiven Schallschutz für schutzbedürftige Räume wie Schlaf- und

Kinderzimmer festgesetzt. Die für die Schutzmaßnahmen maßgebenden Lärmpegelbereiche für den

Nachtzeitraum zwischen III und V werden im Bebauungsplan dargestellt. Westlich des Plangebietes

liegt in 1,5 km Entfernung die Bundesautobahn A7. Je nach Windrichtung sind die Verkehrsgeräu-

sche gut wahrnehmbar, die Beurteilungspegel liegen jedoch unterhalb der Orientierungswerte der

DIN 18005. Neben dem Verkehrslärm betrachtet das Gutachten auch Geräusche durch gewerbliche

Nutzungen im Umfeld. Hier wird davon ausgegangen, dass die Schutzansprüche der bereits beste-

hende Wohnbebauung die Immissionen so beschränkt, dass die schalltechnischen Orientierungswer-

te auch für das geplante Wohngebiet eingehalten werden.

Die geplanten Wohnbauflächen bedingen zukünftig zusätzliche Geräuschimmissionen durch den

Quell- und Zielverkehr. Betroffen sind vor allem die Erschließungstraßen "An der Zuckerfabrik" und

"Milchberg". Das zusätzliche Verkehrsaufkommen hauptsächlich durch PKW wird die Gesamtbelas-

tung auf den genannten Straßen nicht deutlich vergrößern.

Nördlich des Geltungsbereiches liegt am Unsinnbach die kommunale Kläranlage von Harsum in ca.

200 m Entfernung zur geplanten Bebauung. Bislang wurden seitens der örtlichen Bevölkerung keine

Beeinträchtigungen wahrgenommen. Zur Beurteilung der auf das geplante Wohngebiet einwirkenden

Geruchsimmissionen untersuchte die AG Immissionsschutz der Landwirtschaftskammer Niedersach-

sen die von der Kläranlage ausgehenden Emissionen (LWK 2016). Als Beurteilungsgrundlage von

Geruchsimmissionen dienen die sogenannten Geruchsstunden auf Basis von einer Geruchsstoffein-

heit je Kubikmeter. Die mittels Ausbreitungsmodell ermittelte relative Häufigkeit der Geruchsstun-

den wurde dem Immissionsgrenzwert für das Plangebiet gegenübergestellt. Bei einer Überschreitung

des Grenzwertes läge eine erhebliche Belästigung vor. Aufgrund der vor Ort herrschenden meteorolo-

gischen Bedingungen breiten sich die Emissionen der Kläranlage hauptsächlich in nördliche und

nordöstliche Richtung aus. Nach der vorgelegten Berechnung liegen die Geruchsstundenhäufigkei-

ten für das Plangebiet auch an dessen nördlichem Rand deutlich unter dem zum Vergleich herange-

zogenen Grenzwert.

Baubedingt können zeitlich befristete Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten entstehen. Zu

nennen sind der Baulärm durch Transportfahrzeuge, Baumaschinen und Montagearbeiten sowie die

Abgase der Fahrzeuge. Erdarbeiten können insbesondere bei trockener Witterung Staubemissionen

verursachen. Die Beeinträchtigungen werden sich hauptsächlich auf dem Grundstück selbst aus-

wirken und nur geringe Außenwirkung auf die umliegenden Flächen entfalten. Sie werden als wenig

erheblich eingestuft.

Bewertung

Die beschriebenen Vorbelastung durch den Schienenlärm können durch die oben genannten Maßnah-

men gemindert werden. Von der Realisierung dieses Vorhabens gehen nach derzeitigem Kenn-

tnisstand keine erheblichen Beeinträchtigungen für den Menschen aus. Das Schutzgut Mensch wird

daher nicht weiter untersucht.

15

Gem. Harsum, B-Plan Nr. 25 - OS Harsum PLANUNGSBÜRO SRL WEBER



B.2.1.2 Schutzgut Arten und Biotope

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Na-

turhaushaltes in ihrer natürlichen biologischen und historisch gewachsenen Artenvielfalt dauerhaft

zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstige Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu

entwickeln und gegebenenfalls wieder herzustellen. Für die dauerhafte Sicherung der biologischen

Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad der Erhalt lebensfähiger Populationen

wild lebender Tiere und Pflanzen, natürlich vorkommender Ökosysteme und Biotope sowie Lebensge-

meinschaften mit geographischen Eigenheiten in ihrer natürlichen Dynamik von hoher Bedeutung

(§ 1 Abs. 2 BNatSchG).

Floristische Belange - Biotoptypen

Beim Planungsgebiet handelt es sich um intensiv bewirtschaftete Ackerflächen auf Löss ohne spezi-

fische Wildkrautgesellschaften, die Äcker setzen sich auch nach Norden hin fort. Die Verlängerung

der Straße "Milchberg" schneidet das Gebiet von Süd nach Nord, östlich grenzt der Koppelweg an.

Beides sind asphaltierte Feldwege bzw. Straßen mit schmalen randlichen Streifen halbruderaler

Gras- und Staudenfluren. Längs der westlichen Plangebietsgrenze fließt der Unsinnbach, parallel

hierzu liegt die Straße "Berliner Ring" mit einer einseitigen Einzelhausbebauung. Der begradigte,

ausgebaute Bach zeigt sich strukturarm, die Sohle bleibt überwiegend unbewachsen. Steinschüttun-

gen zur Uferbefestigung wurden lediglich an einzelnen Stellen eingebracht. Entlang des Baches

wachsen auf beiden Böschungen Gras- und Staudenfluren teils mit Gehölzaufwuchs junger Erlen, ei-

ne Baumreihe aus unterschiedlichen Arten besetzt die obere Böschungskante westlich des Baches.

Im Süden grenzt die bebaute Ortslage an, westlich des Milchbergs mit einer Reihenhausbebauung

und kleinen Gärten, östlich befinden sich Einzelhäuser mit größeren Hausgärten, darin stehen einige

höhere Laub- und Nadelgehölze. Im Osten setzt sich die Bebauung fort, nordöstlich befindet sich ei-

ne größere Ruderalfläche mit Gehölzaufwuchs, hier lagen ehemals Absetzteiche der Zuckerfabrik.

Im Bebauungsplan Nr. 21 "Am Alten Bahnhof" wurde der Bereich zur Umsetzung einer externen Aus-

gleichsmaßnahme festgesetzt, vorgesehen war die Entwicklung einer artenreichen und extensiven

Gräser- und Wildblumenwiese mit Gehölzinseln. Am südlichen Rand im Planungsgebiet selbst liegt

der Bebauung vorgelagert ein schmaler Weg mit Trittrasen, stellenweise ist der Streifen auch gänz-

lich unbewachsen. An einer Stelle hat sich innerhalb der Wegeparzelle ein höherer Bestand aus Grä-

sern und Kräutern eingestellt.

Karte 1: Biotoptypen im Bestand (eigene Kartierung am 03.03.2015)

Jede Fläche ist im Regelfall einem Biotoptyp zugeordnet und mit einem Code gekennzeichnet. Bei

der kleinräumigen Vergesellschaftung zweier Biotoptypen trennt ein Schrägstrich die Codes, ein in
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Klammern gesetzter Nebencode bezeichnet schwächer ausgeprägte Übergänge zu anderen Biotopty-

pen. Gestrichelte Grenzlinien zwischen einzelnen Biotoptypen zeigen unscharfe Übergänge. Folgen-

de Biotoptypen und Wertigkeiten sind im Planungsgebiet vorhanden (Benennung gemäß NLWKN,

v. Drachenfels, 2011: Kartierschlüssel für die Biotoptypen in Niedersachsen; Bewertung gemäß

NLWKN, v. Drachenfels, 2012: Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen):

Codes Bezeichnung des Biotoptyps Bewertung

BFR Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte Wertstufe III

BRS sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch Wertstufe III

HBE sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe ohne Zuordnung

HBA Allee / Baumreihe ohne Zuordnung

HEB Einzelbaum / Baumgruppe des Siedlungsbereichs ohne Zuordnung

Zusatz "ø" Kronendurchmesser    -

Zusatz "2" mittelalte Sträucher    -

Zusatz "a" junger Gehölzaufwuchs    -

FXS stark ausgebauter Bach mit Feinsubstrat Wertstufe III

UHM halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte Wertstufe III

URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte Wertstufe III

AT basenreicher Lehm-/Tonacker Wertstufe I

GRA artenarmer Scherrasen Wertstufe I

GRT Trittrasen Wertstufe I

PHZ neuzeitlicher Ziergarten Wertstufe I

OVS Straße Wertstufe I

OVW Weg Wertstufe I

OFL Lagerplatz Wertstufe I

Zusatz "v" versiegelte Fläche (Asphalt, Pflaster)    -

Zusatz "w" Kies, wassergebundene Decke    -

Zusatz "u" unbefestigt, unbewachsener Boden    -

Gehölzarten

Bi Birke (Betula pendula)

Ei Eiche (Quercus petraea, Quercus robur)

Er Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)

Es Esche (Fraxinus excelsior)

Li Linde (Tilia cordata)

Sb Schneeball (Viburnum opulus)

Wa Walnuss (Juglans regia)

We Weide (Salix alba, S. fragilis u.a.)

Die Bewertung orientiert sich an einer fünfstufigen Werteskala, wobei der Wertstufe V die höchste

Wertigkeit zukommt. Kriterien für die Einstufung der Biotoptypen in die Wertstufen sind die Natur-

nähe, Gefährdung und Seltenheit sowie die Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Die versiegelten Verkehrsräume tragen keine Vegetation. Der schmale Weg längs der südlichen Plan-

gebietsgrenze, die intensiv genutzten Gartenflächen außerhalb des Geltungsbereiches und die Äcker

sind artenarm und aus floristischer Sicht von geringer Bedeutung. Die unversiegelten Seitenräume

der Straßen und die Böschungen entlang des Baches und das Gewässer selbst erreichen die Wertstu-

fe III. Ebenfalls dieser Wertstufe zugeordnet ist die Ausgleichsfläche östlich des Geltungsbereiches.
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Die Baumreihe entlang des Baches sowie die größeren Bäume innerhalb der Gärten bleiben ohne

Einstufung, sie erhöhen die Strukturvielfalt Raumes. Das Gebiet ist als Lebensraum für Pflanzen ins-

gesamt von geringer Bedeutung.

Im Geltungsbereich des Vorhabens liegen keine naturschutzrechtlich gesicherten Schutzgebiete,

Europäische Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete, auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 30

BNatSchG bzw. § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG kommen nicht vor.

Faunistische Belange - Tierarten

Das gesamte Planungsgebiet stellt einen potenziellen Lebensraum für Tierarten des Offenlandes dar.

Besonders untersucht werden muss die Habitatbedeutung der Ackerflächen für den streng geschütz-

ten Feldhamster sowie für Brutvögel des Offenlandes wie die Feldlerche. Um den Wert für ziehende

Vogelarten zu ermitteln, ist zusätzlich ein erweiterter Bereich nördlich von Harsum zu betrachten. 

Der Feldhamster (Cricetus cricetus) ist eine "Anhang IV"-Art der FFH-Richtlinie und zählt daher zu

den nach § 7 BNatSchG streng geschützten Tierarten, er gehört zu den in Niedersachsen wie auch

bundesweit stark gefährdeten Arten. Für das niedersächsische Areal ist der Erhaltungszustand des

Feldhamsters als schlecht einzustufen. Als typischer Bewohner der offenen Kulturlandschaft findet

der Hamster auf den Ackerflächen im Umfeld von Harsum mit den hier vorherrschenden Lössböden

prinzipiell geeignete Lebensräume. Die "Potenzialanalyse Feldhamster" des Landkreises Hildesheim

zur "Habitateignung" zeigt den Landschaftsraum nördlich der Ortschaft als potenziell gut geeignetes

Habitat; ein schmales Band längs des Unsinnbaches und der Siedlungsraum wird hingegen als unge-

eignet eingestuft (LK Hildesheim, 2008). Jüngere Nachweise der Art im Untersuchungsraum und di-

rekt angrenzend verzeichnet die Analyse nicht.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens "Hartsalzwerk Siegfried, Giesen" beauftragte die K+S

KALI GmbH Untersuchungen zur Verbreitung des Feldhamster. Bei den erforderlichen Begehungen

wurden auf den an das Plangebiet angrenzenden Flächen in den Vorjahren keine Feldhamster gefun-

den.

Eine gutachterliche Untersuchung des Planungsgebietes fand verfahrensbegleitend statt. Eine erste

Begehung des westlichen Geländeteils erfolgte Anfang Juni 2015, nur hier konnte aufgrund der jun-

gen und damit lückigen Vegetationsdecke (Kultur: Rüben) kartiert werden. Östlich des Weges "Milch-

berg" war eine Prüfung aufgrund des bereits etwa hüfthohen, geschlossenen Winterweizen-Bestan-

des nicht mehr möglich. Hinweise auf das Vorkommen von Feldhamstern ergaben sich nicht

(Mextorf, 2015a). Am 28.08.2015 fand eine weitere, spätsommerliche Begehung statt. Neben den

überplanten Flächen wurde ein erweitertes Umfeld in die Untersuchung einbezogen. Auch diesmal

wurden keinerlei aktuelle Hinweise auf den Feldhamster gefunden (Mextorf, 2015b). In einer

Herbstbegehung Anfang Oktober 2015 stellte der Gutachter insgesamt 15 Röhren bzw. Zugänge zu

Bauen fest (Mextorf, 2015c). Zwei Funde lagen westlich des Weges "Milchberg", die übrigen östlich.

Aussagekräftige Bestandsdichten des Feldhamsters können nur unmittelbar nach Öffnung der Win-

terbaue zuverlässig bestimmt werden. Abhängig von der Wintermortalität schwankt der Bestand im

Frühjahr natürlicherweise von Jahr zu Jahr stark. Bei den später im Jahr kartierten Baudichten ist ei-

ne Gleichsetzung mit der Individuendichte nicht mehr möglich. 

Daher fand im Jahr 2016 erneut eine flächendeckende Erfassung statt (Hugo 2016). Festgestellt

wurden hierbei vier einzelne Eingänge von Bauen in der Nähe der Straße "Milchberg".

Der vorhandene Biotoptyp der weitläufigen, strukturarmen Ackerflur bietet den Vogelarten des Offen-

landes und insbesondere der Feldlerche (Alauda arvensis) einen typischen bzw. klassischen Lebens-

raum. Um die Auswirkung der Planung beurteilen zu können, fand eine Erfassung aller vorkommen-

18

PLANUNGSBÜRO SRL WEBER Gem. Harsum, B-Plan Nr. 25 - OS Harsum



den Brutvögel als Revierkartierung innerhalb eines erweiterten Untersuchungsraums statt (Hugo

2016). Das Gutachten unterscheidet zwischen Brutvogel und Nahrungsgast ohne revieranzeigendes

Verhalten bzw. Brutplatz im Untersuchungsgebiet. Registriert wurden hauptsächlich Arten der Ge-

hölzbereiche, ihre Brutplätze befinden sich außerhalb der überplanten Ackerflächen. 

Einzige Brutvogelarten innerhalb des Geltungsbereiches sind Feldlerche und Rebhuhn. Bei einer

Umsetzung der Planung geht der Lebensraum für 2 Brutpaare der Feldlerche verloren. Zwei Rebhüh-

ner wurden auf der östlichen Ackerfläche innerhalb des neu angelegten Luzernestreifen beobachtet,

was bereits als Brutverdacht zu werten ist. Allerdings liegen geeignete Rebhuhn-Brutplätze eher in

den siedlungsferneren Bereichen nördlich des Plangebietes, wahrscheinlich suchten die beiden Reb-

hühner den im Jahr 2016 angelegten Luzernestreifen entlang des nördlichen Plangebietsrandes le-

diglich als Nahrungsgäste auf.

Nördlich des Planungsgebietes liegen mehrere nicht mehr genutzte Klärteiche der früher vor Ort an-

sässigen Zuckerfabrik. Zusammen mit den umliegenden Ackerflächen stellen diese Strukturen po-

tenziell Nahrungs- und Rastflächen für ziehende Gastvogelarten dar. Um die tatsächliche Bedeu-

tung zu ermitteln, wurde der Landschaftsraum nördlich der Ortschaft mit den ehemaligen Klärtei-

chen und den südlich liegende Äckern bis zum Siedlungsrand hin untersucht (Hugo 2016). Neben

einigen Kleinvogel-Beobachtungen ohne Bestimmung der Art konnten 61 Arten unterschieden wer-

den. Aktivitätsschwerpunkte waren die Gewässer und deren direktes Umfeld. 

Diese Flächen erlangen jedoch keine besondere Bedeutung für Gastvögel. Außerdem ist der Abstand

zum Geltungsbereich so groß, dass insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf Gastvögel im un-

tersuchten Landschaftsraum zu erwarten sind.

Östlich des Baugebietes soll entlang der Bahnstrecke innerhalb einer Brach- bzw. Gehölzfläche eine

Einrichtung zum Lärmschutz errichtet werden. Diese Vegetationsstrukturen bieten insbesondere Vo-

gelarten potenziell Brut- und Zufluchtsstätten. Im Zuge der Errichtung sind artenschutzrechtliche

Konflikte zu vermeiden.

Bewertung

Die aktuelle Lebensraumqualität des Planungsgebietes ist durch die bereits vorhandene Nutzung be-

einträchtigt. Allerdings bereitet das Planungsverfahren erhebliche Eingriffe in bestehende Vegetati-

onsflächen vor. Außerdem müssen die Auswirkungen auf die Tierarten des Offenlandes weiter erfasst

und bewertet werden. Dieses Schutzgut wird daher weiter untersucht.

B.2.1.3 Schutzgut Boden

Das Schutzgut Boden stellt eine nur begrenzt zur Verfügung stehende Ressource dar. Mit Grund und

Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden, die Funktionsfähigkeit des Bo-

dens ist nachhaltig zu sichern. Dies betrifft den Schutz der natürlichen Bodenfunktionen als Lebens-

raum und Bestandteil des Naturhaushaltes wie auch den Schutz besonders seltener, schutzwürdiger

Böden oder Böden mit besonderer Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, die beson-

dere Werte im Naturhaushalt darstellen (BBodSchG § 1 und § 2).

Das Umfeld des Planungsgebietes bestimmen Ablagerungen der Weichselkaltzeit (Pleistozän), es

handelt sich um Lösslehme, stellenweise mit sandigen Beimengungen. Sie überdecken kiesig-san-

dige Bildungen der Mittelterrasse aus der Saale-Kaltzeit. Im Westen des Gebietes befinden sich in

einem schmalen Streifen Geschiebelehme des Drenthe-Stadiums zwischen dem Lösslehm und der

früher entstandenen Mittelterasse. Das gesamte Gelände fällt nach Westen zum Unsinnbach leicht

ab. Im schmalen Niederungsbereich hat sich im Holozän Schwemmlöss durch Abspülung von den

höher gelegenen Flächen abgelagert (LBEG, NIBIS-Kartenserver).
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Im Geltungsbereich stehen hauptsächlich pseudovergleyte Schwarzerden an, die durch eine starke

Schicht aus tiefgründigem, humosem Oberboden charakterisiert sind. Sperrschichten im Unterbo-

den oder Untergrund bewirken den zeitweiligen Stauwassereinfluss. Das standortbezogene natürli-

che ackerbauliche Ertragspotenzial ist äußerst hoch (Klasse 7 auf einer 7-stufigen Skala, NIBIS-Kar-

tenserver). Die schmale Bachniederung ist gekennzeichnet durch den grundwasserbeeinflussten

Gley mit einem mittleren Ertragspotenzial (Klasse 4). Die Schwarzerden im Plangebiet weisen beson-

ders im feuchten Zustand eine hohe potentielle Verdichtungsempfindlichkeit auf, auf einer 6-stufi-

gen Skala sind sie der Stufe 4 zugeordnet, für den Gley ist eine äußerst hohe Empfindlichkeit - Stu-

fe 6 - anzunehmen (Auswertungskarte: Potentielle Verdichtungsempfindlichkeit, NIBIS-Kartenserver

des LBEG).

Die Bewertung des Bodens erfolgt nach dem Natürlichkeitsgrad bzw. dessen aktueller Beeinträchti-

gung. Im Plangebiet handelt es sich aus naturschutzfachlicher Sicht in den unversiegelten Berei-

chen um überprägte Naturböden mit gestörtem Bodenprofil, sie werden der mittleren Wertstufe 2

(von allgemeiner Bedeutung) zugeordnet. Die Beeinträchtigung ist auf die ackerbauliche Nutzung zu-

rückzuführen. Vollständig versiegelte Böden im Bereich der Wege werden der unteren Wertstufe 1

zugeordnet. Die Bewertung folgt den Vorgaben des NLWKN (Breuer, Wilhelm: Aktualisierung "Natur-

schutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung". Informations-

dienst Naturschutz Niedersachsen, 1/2006). 

Der Landkreis Hildesheim hat für das gesamte Kreisgebiet eine "Zusammenfassende Bodenfunkti-

onsbewertung" erstellt (Karte zum RROP 2016). Der Auswertungskarte zufolge weisen die Böden im

Geltungsbereich fast ausschließlich eine regional hohe Schutzwürdigkeit auf (Stufe 4 von 5). In klei-

nen Teilbereichen ist eine geringe oder sehr geringe regionale Schutzwürdigkeit gegeben (Stufen 2

bzw. 1 von 5). Gründe für die Einstufung sind die hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit und naturge-

schichtliche Bedeutung (Archivfunktion). Aufgrund der weiten Verbreitung innerhalb des Land-

schaftsraumes finden sich im Gemeindegebiet großflächig Böden vergleichbarer Güte und Entwick-

lungsgeschichte.

Den Böden fehlen mit Ausnahme des Gleys besondere Standorteigenschaften, es handelt sich nicht

um Extremstandorte mit hohem Biotopentwicklungspotential. Ob der Gley längs des Unsinnbaches

aktuell noch über die charakteristische Grundwasserbeeinflussung durch phasenweise geringe

Grundwasserflurabstände und einen ständig nassen, reduktomorphen Unterboden verfügt, ist frag-

lich. Der mittlere Grundwasserspiegel eines Gleys liegt in der Regel höher als 80 cm bis 100 cm un-

ter Flur (Scheffer, Schachtschabel: Lehrbuch der Bodenkunde. 2010). In den Wintermonaten ist

aufgrund der gesteigerten Grundwasserneubildung generell mit höheren Grundwasserständen zu

rechnen. Eine am 15.12.2014 ausgeführte Kleinrammbohrung nahe des Unsinnbaches erbrachte

freies Grundwasser erst bei 2,38 m unter Geländeoberkante (Dr. Pelzer u. Partner 2015).

Östlich und westlich des Plangebietes befinden sich Altstandorte, jedoch liegen keine konkreten

Hinweise auf hiervon ausgehende Beeinträchtigungen auf das Vorhaben vor. Zur Beurteilung der geo-

technischen Beschaffenheit des Geländes hat die Gemeinde Harsum eine Baugrunduntersuchungen

veranlasst (Dr. Pelzer u. Partner 2015). Das Gutachten behandelt auch die abfallrechtliche Bewer-

tung der Aushubmassen, hierfür wurden drei Bodenmischproben untersucht. Es konnten keine er-

höhten Schadstoffgehalte festgestellt werden. Lediglich die Probe aus Oberbodenmaterial zeigte ei-

nen erhöhten TOC-Gehalt (TOC = gesamter organischer Kohlenstoff). Der Oberboden kann trotzdem

im eingeschränkten offenen Einbau für eine mutterbodenähnliche Verwendungen eingesetzt werden.
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Das Bauleitplanverfahren bereitet eine Überbauung und Versiegelung für Verkehrsflächen vor, was

zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes führt. Darüber hinaus können baubedingt durch den flä-

chenhaften Einsatz schwerer Baumaschinen und Transportfahrzeuge den Zustand der Böden durch

Bodenverdichtung besonders in feuchtem Zustand verschlechtern. Die auch zukünftig nicht über-

bauten Bereiche sind von der Befahrung mit Baufahrzeugen durch geeignete Maßnahmen auszuneh-

men.

Bewertung

Das Schutzgut Boden wird durch die geplante Überbauung und Versiegelung erheblich beeinträch-

tigt. Das Schutzgut Boden wird weiter untersucht.

B.2.1.4 Schutzgut Wasser

Wasser ist ein elementarer Bestandteil des Naturhaushaltes. Ziel ist die nachhaltige Sicherung in

seiner Funktion als allgemeine Lebensgrundlage, klimatisch bedeutsamer Faktor und landschaft-

sprägendes Element. Insbesondere natürliche und naturnahe Gewässer sind vor Beeinträchtigungen

zu bewahren. Für den Schutz des Grundwassers sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Ab-

flusshaushalt ist Sorge zu tragen. (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG).

Die bestehenden Grundwasserverhältnisse sind stark von den geologischen und bodenkundlichen

Gegebenheiten beeinflusst. Das Planungsgebiet liegt in einer Zone mit einer Grundwasserneubil-

dungsrate von 101 - 150 mm/a, der Planungsraum selbst trägt also nicht überdurchschnittlich zur

Grundwasserneubildung bei. Trotz einer hochdurchlässigen Grundwasserüberdeckung wird die Ge-

fährdung des Grundwassers im Planungsgebiet als gering eingestuft. Lediglich randlich im Nordwes-

ten entlang des Unsinnbaches liegt das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung im mittleren

Bereich, hier sind die mittleren Grundwasserflurabstände geringer (LBEG: NIBIS-Kartenserver,

2015; LRP LK Hi, 1993).

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich selbst nicht vorhanden. Es sind keine Wasser- oder

Heilquellenschutzgebiete im Bearbeitungsgebiet oder in der Umgebung festgesetzt. Entlang der

westlichen Plangebietsgrenze liegt der ausgebaute Unsinnbach. Das Gewässer ist stark verschmutzt,

das entspricht der Gewässergüteklasse III (NLWKN: Gewässergütekarte, Teileinzugsgebiet Innerste-

Nord). Das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet des Unsinnbaches liegt außerhalb des Pla-

nungsgebietes, es beschränkt sich auf den vorhandenen Geländeeinschnitt und die schmalen bach-

begleitenden bewachsenen Randstreifen. Die Planung betrifft den Gewässerbereich nicht.

Bewertung

Das gesamte Gebiet ist von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut. Die Flächen der geplanten

Siedlungserweiterung sind bislang weitgehend unversiegelt. Die Errichtung von Bauwerken und Ver-

kehrsflächen beeinträchtigen die ungehinderte Versickerung von Niederschlägen, die Grundwasser-

neubildung wird vermindert. Außerdem wird zur Regenrückhaltung ein Auffangbecken gebaut. Der

Eingriff ist erheblich, dieses Schutzgut wird weiter untersucht.

B.2.1.5 Schutzgut Klima und Luft

Der Landkreis Hildesheim unterliegt großklimatisch ozeanischen Einflüssen. Im Nordosten, also

auch in Harsum, sind Übergänge zu einem eher kontinental geprägten Klima feststellbar. Auswir-
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kung hat dies auf relativ geringe jährliche durchschnittliche Niederschläge bis 650 mm bei Durch-

schnittstemperaturen von 0°C im Januar und 17°C im Juli. Die Winde wehen überwiegend aus west-

lichen Richtungen (LRP LK Hi, 1993; LBEG, 2015).

Der Geltungsbereich liegt im Übergang von einem Freiflächen- zum Siedlungsklima kleiner Ortsla-

gen. Die Ackerflächen im Freiland sind gekennzeichnet durch stärkere Amplituden im Tagesgang der

Temperatur und Feuchte, sie tragen zur Kaltluftbildung und Luftbefeuchtung bei. Durch die Ort-

schaft mit der lockeren Bebauung erfahren die Klimaelemente des Freilandes insgesamt eine leichte

Dämpfung. Infolge der Reliefausbildung ist allenfalls ein schwachen Abfluss der Kaltluft nach Wes-

ten und Nordwesten in Richtung des Unsinnbaches zu vermuten. Der Kaltluftstrom ist nicht auf ei-

nen Bedarfsraum gerichtet. Die hier betrachtete Fläche ist von eingeschränkter Bedeutung für das

Schutzgut ohne besondere Funktionsfähigkeit für den Klimaausgleich. Das Planverfahren bereitet ei-

ne Bebauung und Versiegelung von Teilflächen vor. Die klimatisch beeinflussende Wirkung der Pla-

nung bleibt gering und beschränkt sich wegen der geringen Flächengröße des Eingriffs auf den Pla-

nungsraum selbst. Von einer großräumigen Klimaveränderungen im umgebenden Landschaftsraum

ist nicht auszugehen.

Bewertung

Eine Verschlechterung der geschilderten Situation ist durch die Planung nicht zu erwarten. Für das

Schutzgut Klima/Luft ergibt sich kein Kompensationsbedarf. Dieses Schutzgut wird nicht weiter un-

tersucht.

B.2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung des Landschaftsbildes sind wichtige Ziele der Natur-

schutzgesetzgebung. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und

Landschaft sind entsprechend § 1 BNatSchG als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-

schen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft dauerhaft zu sichern. Sie

ist auch für das physische, psychische und soziale Wohlbefinden des Menschen von Bedeutung. Im

besiedelten und siedlungsnahen Bereich sind zum Zwecke der Erholung in der freien Landschaft ge-

eignete Flächen vor Beeinträchtigungen zu schützen und zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 4

BNatSchG).

Die Landschaft wird räumlich als Ganzes erlebt, geprägt durch das Zusammenspiel von Topografie

und Bewuchs. Geräusche und Gerüche treten angenehm oder störend in Erscheinung. Neben den

materiell-physischen Funktionen spielen für das Landschaftsbild im Zusammenhang mit dem

Wahrnehmen und Erleben von Landschaft auch zahlreiche immaterielle Funktionen eine Rolle.

Maßstab für eine Bewertung ist die naturraumtypische Eigenart einer Landschaft. Dieses ist das

Ergebnis der naturraumangepassten Nutzungsformen durch den Menschen. So entwickeln sich

regional unterschiedlich ausgeprägte Landschaften, bedingt durch Geländeform, Bodenverhältnisse,

wirtschaftliche Bedingungen. Das naturraumtypische Erscheinungsbild bildet Identität und ist für

den Einzelnen mit Erinnerungen und einem Heimatgefühl verbunden.

Der Geltungsbereich ist durch seine Lage am nördlichen Ortsrand von Harsum im Übergangsbereich

zum angrenzenden offenen Landschaftsraum von Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild. Auf-

grund der guten standörtlichen Voraussetzungen bestimmen intensiv bewirtschaftete Äcker das Pla-

nungsgebiet selbst sowie den nördlich angrenzenden Landschaftsraum. Die Ortslage definiert den

Südrand des Untersuchungsraumes. Die hier vorhandenen Ziergärten weisen im Wesentlichen kei-

nen raumprägenden Gehölzbestand auf. Die Bebauung setzt sich westlich und östlich des Planungs-

gebietes fort. Im ungegliederten Untersuchungsraum wachsen keine Gehölze, bis auf die schmalen
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Grassäume längs der Wege fehlen naturnah wirkende Vegetationsstrukturen. An den Planungsraum

westlich angrenzend begleitet eine Baumreihe entlang des Berliner Rings den eingetieften Unsinn-

bach. Die schmalen Böschungsflächen besiedeln Krautsäume. Im weiteren Verlauf des Baches steht

auf dem Gelände der Harsumer Kläranlage ein größerer Gehölzbestand mit höheren Einzelbäumen.

Östlich des Planungsraumes entwickeln sich auf einer größeren Brachfläche Ruderalfluren, zuneh-

mend mit Gehölzaufwuchs. Das schwach reliefierte Gelände fällt leicht nach Westen zum Unsinn-

bach ab.

Mit den zwei vorhandenen Feldwegen, die die Feldmark erschließen, bietet der Untersuchungsraum

als Teil der Bördelandschaft Möglichkeiten für eine landschaftsbezogene Erholung in einer offenen

Agrarlandschaft mit geringer Strukturvielfalt. Weite Ausblicke in den angrenzenden Umland mit we-

nigen fernwirksamen Strukturelementen sind möglich. Die Ruderalfläche östlich des Koppelweges

ist lediglich durch Trampelpfade erschlossen. Beeinträchtigend auf den Planungsraum wirkt die öst-

lich liegende Eisenbahnlinie, die Harsum in nord-südlicher Richtung schneidet. Die Schallausbrei-

tung kann bis zu mehrere 100 Meter tief in die Seitenräume des Schienenweges hineinreichen.

Der stark durch die Ackernutzung geprägte Untersuchungsraum wird auf einer fünf-stufigen Skala

der Wertstufe 2, von geringer Bedeutung für das Schutzgut, zugeordnet. In der nüchternen Eigenart

der Börde ist die naturraumtypische Vielfalt und Schönheit stark vermindert. Höherwertige Bereiche

mit naturnäherer Erscheinung und mit raumgliedernden Landschaftsteilen liegen in näherer Umge-

bung außerhalb des Geltungsbereiches. Der geplante Eingriff stellt eine erhebliche Beeinträchtigung

und Überformungen des Landschaftsbildes dar. Die vorgesehene Bebauung verändert die bestehen-

de Situation am Ortsrand von Harsum nachteilig, die Siedlungserweiterung wirkt nach Norden in

den direkt angrenzenden, offenen Landschaftsraum hinein.

Bewertung

Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung wird durch die geplante Überbauung erheblich beein-

trächtigt. Das Schutzgut wird daher weiter untersucht.

B.2.1.7 Schutzgut Kulturgüter / Sachgüter

Der Gemeindeverwaltung ist im Planbereich das Vorkommen von Kultur- oder Sachgütern bzw. von

Bodendenkmalen o. ä. nicht bekannt. Allerdings kann aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege

das Auftreten von Bodenfunden nicht ausgeschlossen werden. Daher sind die Erdbauarbeiten im

Plangebiet von einem ausgebildeten Grabungstechniker oder Archäologen zu begleiten, um das Vor-

handensein sowie Art und Umfang von archäologischen Befunden und Funden zu ermitteln. Der er-

forderliche Untersuchungsumfang ist im Rahmen der Ausbauplanungen maßnahmenkonkret mit der

Behörde weiter abzustimmen. Der Oberbodenabzug muss mit einem Hydraulikbagger mit zahnloser

Grabenschaufel erfolgen. Sollten während der Erschließungsarbeiten kulturhistorische und archäolo-

gische Funde erfolgen, so werden die zuständigen Fachbehörden unverzüglich davon unterrichtet.

Es sind die §§ 12 - 14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes zu beachten. Der Beginn der

Baumaßnahmen muss dem Landkreis Hildesheim als untere Denkmalschutzbehörde und dem Nie-

dersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) mindestens vier Wochen vorher mitgeteilt wer-

den.

Bewertung

Dieser Belang wird nicht weiter untersucht, da kein erheblicher Eingriff zu erwarten ist.
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B.2.1.8 Wechselwirkung der Schutzgüter

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in

unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechsel-

wirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgü-

tern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die soge-

nannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes, komplexes Wir-

kungsgefüge. Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem Verlust der

Funktionen des Bodens, der Flora und Fauna sowie zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes

mit sich negativ verstärkenden Wechselwirkungen.

Tab.1: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung

Erläuterung: ** erheblich / * weniger erheblich / -  nicht erheblich

B.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes

B.2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Mit der Planung sind die ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Arten

und Biotope, Boden, Wasser sowie das Landschafts- und Ortsbild verbunden. Im Zuge der Realisie-

rung der Planung können für das Landschaftsbild sowie in geringerem Umfang für die  Schutzgüter

Arten und Biotope sowie Boden Verbesserungen auf dem Grundstück selbst erreicht werden. Weitere

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches sind erforderlich.

B.2.2.2 Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung

Im Falle einer Fortführung der bestehenden Nutzungen bliebe die Fläche im derzeitigen weitgehend

unversiegelten Zustand mit den bestehenden Belastungen durch die intensive landwirtschaftliche

Bearbeitung erhalten. Der Ortsrand von Harsum änderte sich nicht. Außerdem entfiele der Bau der

Lärmschutzeinrichtung, die Schallemissionen des Schienenverkehrs würden weiterhin ungehindert

auf den Raum einwirken.

Schutzgut

Mensch

Beurteilung der Umweltauswirkungen

nicht erheblich betroffen

Beeinträchti-

gung

-

Arten und

Biotope

Beseitigung von krautigen Vegetationsflächen

Verlust von Lebensräumen (Feldhamster, Feldlerche)

Boden

Wasser

Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch Versiegelung

Reduzierung der GW-Neubildungsrate durch Versiegelung

**

**

**

Luft /Klima

Landschaft

nicht betroffen

Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes

Kultur- u.

Sachgüter

nicht bekannt, Vorsorgemaßnahmen werden festgesetzt

Wechsel-

wirkungen

bezogen auf Arten und Biotope, Boden, Wasser und das

Orts- und Landschaftsbild

-

**

-

**
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B.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 

nachteiliger Umweltauswirkungen

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne und in ihrer Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der

Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1

BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geplante Siedlungserweiterun-

gen zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln.

Die Bauleitplanung an sich stellt keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar, sie bereitet einen Ein-

griff vor. Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzep-

tion zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von Teil-

flächen mit geeigneten Maßnahmen auszugleichen.

Die Bilanzierung der betroffenen Schutzgüter findet in den folgenden Teilkapiteln statt. Dort erfolgt

gegebenenfalls die Beschreibung der geeigneten Maßnahmen zur Verminderung bzw. zum Aus-

gleich. Die einzelnen Schritte der Vermeidung und Verminderung werden durch die auf die jeweili-

gen betroffenen Schutzgüter bezogene Maßnahme konkretisiert.

Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der umweltbezo-

genen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund der erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen

für folgende Teilbereiche:

- Gehölzpflanzungen mit Saumflächen innerhalb des Geltungsbereiches

- Extensivierung von Flächen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches

B.2.3.1 Schutzgut Arten und Biotope 

Mit der Neuausweisung der Siedlungsfläche werden für den Bau von Verkehrsflächen wegebegleiten-

de Staudensäume und Ackerrandstreifen überplant. Um eine durchgehende Fußwegeverbindung aus

der Siedlungserweiterung zum Berliner Ring herstellen zu können, ist der Bau einer Brücke über den

Unsinnbach notwendig, hierfür entfallen Staudensäume. Für den Bau der Lärmschutzanlage längs

der Bahnlinie müssen Ruderal- und Grasfluren mit Gehölzaufwuchs entfernt werden. Diese Vegetati-

onsbestände liegen innerhalb einer externen Ausgleichsfläche, die im Bebauungsplan Nr. 21 "Am Al-

ten Bahnhof" festgesetzt wurde. Auch die Verkleinerung der Fläche ist kompensationspflichtig. Der

gesamte Kompensationsbedarf errechnet sich wie folgt:

- Verlust von Ackerrandstreifen und der straßenbegleitenden Vegetationsflächen (halbruderale

Gras- und Staudenflur): ca. 986 qm, Kompensationsfaktor 1:1; Kompensationsbedarf:  986 qm

- Verlust von Vegetationsbeständen für den Bau einer Brücke (halbruderale Gras- und Staudenflu-

ren): ca. 30 qm, Kompensationsfaktor 1:1; Kompensationsbedarf: 30 qm

- Verlust von Vegetationsbeständen, ext. Ausgleichsfläche (Einzelgehölze und Gehölzaufwuchs,

Ruderalfluren, halbruderale Gras- und Staudenfluren): ca. 2.303 qm, Kompensationsfaktor 1:1;

Kompensationsbedarf: 2.303 qm

- Verkleinerung der ext. Ausgleichsfläche mit Vegetationsbeständen (Einzelgehölze und Gehölzauf-

wuchs, Ruderalfluren, halbruderale Gras- und Staudenfluren): ca. 2.303 qm, Kompensationsfak-

tor 1:1; Kompensationsbedarf: 2.303 qm

Gesamtbetrag Kompensationsbedarf = 5.622 qm
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Arten

Mittels der durchgeführten Kartierungen wurde ermittelt, dass durch das Vorhaben tatsächlich besie-

delte Flächen des Feldhamsters und der Lebensraum von Brutvögel betroffen sind (Hugo 2016).

Hier erfolgt eine Prüfung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gegen

gemeinschaftsrechtlich oder besonders geschützte Arten entstehen können. Die zu ergreifenden Aus-

gleichs- und Vermeidungsmaßnahmen werden vorgestellt.

Ausgleich Feldhamster

Die Frühjahrskartierung im Jahr 2016 hat vier einzelne Eingänge von Feldhamsterbauen innerhalb

des Plangebietes festgestellt (Hugo 2016). Um Verstöße gegen die Artenschutzverbote des § 44

Bundesnaturschutz (BNatSchG) zu vermeiden, sind vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im räumli-

chen Zusammenhang mit der betroffenen Lebensstätte zu ergreifen. Diese Vorgehen verhindert ins-

besondere eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Feldhamsterpopulation. Vor

der Umsetzung des Vorhabens ist der Erfolg der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nachzuwei-

sen. Außerdem ist direkt vor der Baufelderschließung mittels Begehung durch den Gutachter sicher-

zustellen, dass bei Baubeginn kein Individuum der Art innerhalb des Geltungsbereiches verblieben

ist.

Als erster Schritt wurden die Ackerflächen im Geltungsbereich durch Bodenbearbeitung unattraktiv

gestaltet (Schwarzbrache). Dem Feldhamster fehlen so Deckung und Futtergrundlage. Gleichzeitig

wurde als zeitlich begrenzte CEF-Maßnahme ein ca. 10 m breiter Luzerne-Streifen am Nordrand des

zukünftigen Baugebietes angelegt, der sich im Verlauf des Jahres 2016 gut entwickelte. Diese

Standortaufwertung sollte die Tiere aus dem überplanten Lebensraum heraus nach Norden führen.

Dauerhaft soll in der nördlich angrenzenden Feldflur eine hamsterfreundlich gestaltete bzw. bewirt-

schafte Ackerfläche in Kombination mit deckungsreichen Nahrungs- und Rückzugsräumen in einer

Mindestgröße von 4.000 qm angelegt werden. Eine Prüfung der gewählten Fläche muss die generel-

le Habitateignung in Gestalt gut grabbarer, tiefgründiger und trockener Böden feststellen. Ungeeig-

net sind Bereiche mit flachgründigen Böden und Standorte mit hoher Bodenfeuchte im Winter und

Frühjahr.

Bei der Bewirtschaftung der Ausgleichsfläche sind zukünftig folgende Bedingungen einzuhalten:

- die Fläche muss dauerhaft jährlich ackerbaulich genutzt werden

- als Kulturen kommen Getreide (außer Mais), Erbse, Ackerbohne, Luzerne oder Wildackermi-

schungen in Frage; jährlicher Wechsel der Kulturen, Luzerne bleibt mehrjährig auf der Fläche

- Bodenbearbeitung nur vom 15. Oktober bis 15. April, die Kulturen können nach dem 15. Okto-

ber geerntet oder geschlegelt werden

- maximale Bearbeitungstiefe 20 cm

- kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Rodentiziden (chemische Mittel zur Bekämpfung

von Nagetieren)

- kein Einsatz von flüssigen organischen Düngemitteln wie Gülle, Jauche oder Klärschlamm;

standortgerechte Düngung ist zulässig; keine Bewässerung

- keine Lagerung von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, keine Anlage von Mieten z. B.

zu (Zwischen-) Lagerungszwecken oder Vornahme ähnlicher, vergleichbarer Handlungen

- Anlage von mindestens 5 m breiten Randstreifen als Brachflächen zur Schaffung deckungsrei-

cher Rückzugsräume

Die Suche nach geeigneten Flächen zur Durchführung der beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen ist

derzeit nicht abgeschlossen. Genauere Regelungen zu den Ausgleichsflächen und den konkreten Be-

wirtschaftungsauflagen trifft die Gemeinde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des

Landkreises und dem Gutachter nach dem Satzungsbeschluss.

26

PLANUNGSBÜRO SRL WEBER Gem. Harsum, B-Plan Nr. 25 - OS Harsum



Sollten trotz der ergriffenen Vergrämungsmaßnahmen bei der Kontrolluntersuchung vor der Erschlie-

ßung Tiere gefunden werden, ist im Rahmen des Individuenschutzes das Fangen mittels Lebendfal-

len und das Umsetzen unumgänglich. Dies erfolgt ggf. im Mai durch eine sachkundige Person vor

Beginn der Fortpflanzungsperiode der Art. Die Gemeinde hält für den Umsiedlungsfall eine geeigne-

te Fläche nördlich des Plangebietes vor, die bei Bedarf die Feldhamster aufnimmt. Eine entspre-

chender Vertrag mit dem Bewirtschafter der Fläche liegt vor, der die Bereitstellung und die hamster-

gerechte Bewirtschaftung bzw. den Ernteverzicht regelt. Die Bewirtschaftungverpflichtung entfällt,

wenn keine Tiere umzusetzen sind.

Ausgleich Avifauna

Bei einer Umsetzung der geplanten Siedlungserweiterung gehen für die Feldlerche zwei Brutplätze

verloren, auch verkleinert sich die Nahrungsfläche für die zwei Arten Feldlerche und Rebhuhn. Des-

halb sind für diese Vogelarten der Feldflur vor Beginn von Baumaßnahmen vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen (CEF-Maßnahmen) vorzusehen. So sind Verstöße gegen die Artenschutzverbote des

§ 44 Bundesnaturschutz (BNatSchG) zu vermeiden. Zielart der Aufwertungsmaßnahmen ist die Feld-

lerche.

Eine insgesamt ca. 1 ha große Ausgleichsfläche muss den folgenden Bedingungen entsprechend ge-

staltet werden:

- Offene Acker-, Grünland- oder Brachflächen mit Abständen von mindestens 50 m zwischen den

möglichen Neststandorten und höheren Strukturen wie Gebäuden, Masten, großen Einzelbäumen

und Baumgruppen, Hecken und Waldränder

- Bereiche mit karger Vegetation und kleinflächigen offenen Stellen müssen als Brutplätze (Nest-

standorte) vorhanden sein; die Bereiche für Brutplätze sollten einen Mindestabstand von 40 m

zueinander haben

- eine Mahd bzw. Bodenbearbeitung findet frühestens ab dem 1. August statt

- bei einer landwirtschaftlichen Nutzung müssen mindestens 10 % der Ausgleichsfläche günstige

Brut- und Nahrungsbedingungen für die Feldlerche bieten, möglich ist die Anlage von Brachflä-

chen und Blühstreifen, die auch den Rebhühner zugute kommen; grundsätzlich fördern Brachen

die Strukturvielfalt in der Kulturlandschaft und tragen zu einem vielfältigen Nutzungsmosaik bei

Eine Habitataufwertung für Rebhühner lässt sich durch eine angepasste Saatgutmischung und Be-

wirtschaftung auf den Blühstreifen für die Feldlerche umsetzten. Rebhuhnküken benötigen vor al-

lem im Juli einen ausreichend lückigen, insektenreichen Vegetationsbestand aus zahlreichen Arten

unterschiedlicher Wuchshöhen. Um den Küken Lauffreiheit zu schaffen, sollte der Anteil stark de-

ckender Kräuter gering sein. Ein parzielles Umbrechen mit erneuter Ansaat der Blühstreifen schafft

ein zeitgleiches Nebeneinander unterschiedlicher Entwicklungsstufen der Vegetation. Zusätzlich

könnten auch Lücken bei der Einsaat gelassen werden.

Da das Eingriffsgebiet weitläufig von ausgedehnten Ackerflächen umgeben ist, die ähnlich geeignete

Lebensräume bieten, ist der wegfallende Flächenanteil für den Gesamtlebensraum der Arten relativ

unbedeutend. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen durch das

Vorhaben ist daher grundsätzlich nicht zu erwarten. Während der Bautätigkeit muss ausgeschlossen

werden, dass Einzelindividuen verletzt oder getötet werden. Auch sind ggf. vorhandene Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten vor Beeinträchtigungen zu schützen.

Die Suche nach geeigneten Flächen zur Durchführung der beschriebenen Maßnahmen ist derzeit

nicht abgeschlossen. Genauere Regelungen zu den Ausgleichsflächen und den konkreten Bewirt-
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schaftungsauflagen trifft die Gemeinde nach dem Satzungsbeschluss. Maßnahmen für Feldlerche

und Rebhuhn lassen sich in großen Teilen mit entsprechenden Schritten für den Feldhamster kombi-

nieren und auf denselben Flächen verwirklichen.

Vermeidungsmaßnahmen Avifauna

Bei der Errichtung der Lärmschutzeinrichtung entlang der Bahnstrecke innerhalb einer Brach- bzw.

Gehölzfläche sind artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden. Innerhalb eines Schutzzeitraumes

zwischen dem 1. März und 30. September ist die Beseitigung der Gehölze untersagt, die Bauarbei-

ten und damit auch die Rodungsmaßnahmen finden außerhalb dieser Zeitspanne statt. Der Lärm-

schutz wird entweder flächensparend als Wand ausgeführt oder als Wall erneut bepflanzt, die poten-

ziellen Lebensräume der Vögel werden weitestgehend erhalten bzw. wiederhergestellt. Im direkten

Umfeld befinden sich gleichartige Habitatstrukturen, sodass den möglicherweise betroffenen Vogel-

arten ausreichender Ersatzlebensraum während der zeitlich begrenzten Baumaßnahme zur Verfü-

gung stehen.

B.2.3.2 Schutzgut Boden

Mit der geplanten Bebauung und der Anlage von Verkehrsflächen geht auf den bislang unversiegel-

ten Böden der Verlust der Bodeneigenschaften und -funktionen einher, der kompensiert werden

muss. Betroffen sind Äcker sowie Anteile der straßenbegleitenden Saumflächen. Dafür ist flächen-

mäßig Ausgleich zu leisten. Als naturschutzrechtlicher Kompensationsfaktor wird ein Verhältnis von

1:0,5 zugrunde gelegt, da keine Böden mit besonderer Bedeutung betroffen sind. Für die Berech-

nung liegt eine Grundflächenzahl von 0,40 für die Wohnbauflächen mit Geschosswohnungsbau und

0,35 für die übrigen Flächen zugrunde. Berücksichtigt ist ebenfalls die zulässigen Überschreitung

von 50 % für Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten. Bei den Straßenflächen wurden die vor-

handenen Asphaltflächen des Milchbergs (483 qm) und des Koppelweges (900 qm) abgezogen. Er-

fasst wurde auch die Fläche für das Regenrückhaltebecken ohne die bepflanzten Randflächen.

- geplante Gebäude mit Nebenanlagen - GRZ 0,40: 6.161 qm (10.269 qm x 0,6)

- geplante Gebäude mit Nebenanlagen - GRZ 0,35: 20.724 qm (39.474 qm x 0,525)

- Verkehrsflächen: 9.230 qm (10.613 qm - 483 qm - 900 qm)

- Regenrückhaltebecken: 2.197 qm (2.572 qm - 375 qm)

Summe: 38.462 qm

Anders als bei einer Vollversiegelung durch die Bebauung und Straßenverkehrsflächen wird bei der

Errichtung der Lärmschutzanlage die Bodenfunktion zwar deutlich beeinträchtigt, die Oberflächen-

struktur des anstehenden Boden geht verloren. Allerdings bleibt der aufgebrachte Boden dauerhaft

unversiegelt und vegetationsfähig. Der Auftrag einer durchwurzelbaren, funktionsfähigen Boden-

schicht minimiert die beschriebenen Beeinträchtigungen, daher kommt hier ein Kompensationsfak-

tor von 1:0,25 zur Anwendung:

- geplanter Lärmschutzwall längs der Schienen, Breite 14,00 m: 2.303 qm

Gesamtbeträge: 38.465 qm bzw. 2.303 qm; naturschutzrechtlicher Kompensationsfaktor 1:0,5

bzw. 0,25;

Kompensationsbedarf: 19.231 qm + 576 qm = 19.807 qm

28

PLANUNGSBÜRO SRL WEBER Gem. Harsum, B-Plan Nr. 25 - OS Harsum



Unvermeidbare Belastungen, Vermeidung und Verminderung - Maßnahmen

Die Überbauung und damit die anteilige Versiegelung des Bodens ist an diesem Standort für das vor-

liegende Projekt unvermeidbar. Nachteilige Auswirkungen auf den Boden werden durch die differen-

zierten, niedrigen GRZ-Festsetzungen und schmale Straßenquerschnitte gemindert. Bei der Errich-

tung der Lärmschutzeinrichtung findet der Einbau einer belebten, vegetationsfähigen Oberboden-

schicht statt.

Die Verdichtungsempfindlichkeit der Böden innerhalb des Geltungsbereiches besonders in feuchtem

Zustand erfordert Schutzmaßnahmen der weiterhin nicht überbauten Bereiche. Pflanz- und Ansaat-

flächen dürfen während der Bauphase nicht befahren oder als Lagerplatz genutzt werden, um eine

Verdichtung dieser Bereiche auszuschließen. Die betroffenen Flächen sind durch Bauzäune zu si-

chern. Dies ist vor der Bauausführung seitens der Bauleitung anzuordnen.

B.2.3.3 Schutzgut Wasser

Die geplante Bebauung und Versiegelung hat vor allem Auswirkungen auf die Grundwasserneubil-

dung und den Grundwasserstand. Die Errichtung von Bauwerken und Verkehrsflächen auf bisher

nicht versiegelten Flächen ist kompensationspflichtig. Da die betrachteten Flächen nur in geringen

Umfang zur Grundwasserneubildung beitragen, wird als naturschutzrechtlicher Kompensationsfaktor

ein Verhältnis von 1:0,5 zugrunde gelegt. Die Oberfläche des Lärmschutzwalles bleibt unversiegelt,

durch dieses Bauwerk sind keine dauerhaften Beeinträchtigungen zu erwarten:

- geplante Gebäude mit Nebenanlagen - GRZ 0,40: 6.161 qm (10.269 qm x 0,6)

- geplante Gebäude mit Nebenanlagen - GRZ 0,35: 20.724 qm (39.474 qm x 0,525)

- Verkehrsflächen: 9.230 qm (10.613 qm - 483 qm - 900 qm)

- Regenrückhaltebecken: 2.197 qm (2.572 qm - 375 qm)

Summe: 38.462 qm

Gesamtbetrag: 38.465 qm; naturschutzrechtlicher Kompensationsfaktor 1:0,5;

Kompensationsbedarf: 19.231 qm

B.2.3.4 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Die geplante Errichtung von Wohngebäuden am nördlichen Siedlungsrand der Ortschaft bewirkt eine

erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die Fernwirkung der neuen Bauwerke kann ver-

mindert werden, wenn direkt am Ort des Eingriffs in den Randzonen des Geländes ein ausreichend

breiter und höhengestaffelter Bepflanzungsstreifen aus Sträuchern in einer Breite von 7 bis 9 Me-

tern angelegt wird. Daraus ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

- im Norden des Planungsgebietes Beeinträchtigung auf ca. 500 m;

Ausgleich durch die Anpflanzung einer Strauchpflanzung in einer Breite von 7 und 9 m an der

nördlichen Grenze des Baugebietes auf der gesamten Länge, Kompensationsfläche: 4.194 qm

B.2.3.5 Übrige Schutzgüter

Die Schutzgüter Mensch, Klima / Luft und Kultur- / Sachgüter werden durch die Planung nicht be-

einträchtigt. Hier erfolgt keine weitere Betrachtung dieser Belange.
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B.2.3.6 Kompensationserfordernisse insgesamt

Aus den Berechnungen zu den einzelnen Schutzgütern ergeben sich folgende Kompensationserfor-

dernisse:

- Schutzgut Arten und Biotope, Flächenverlust 5.622 qm

- Schutzgut Arten und Biotope, Arten

- Feldhamster 4.000 qm

- Avifauna 10.000 qm

- Schutzgut Boden 19.807 qm

- Schutzgut Wasser 19.231 qm

- Schutzgut Landschaftsbild 4.194 qm

B.2.3.7 Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich erfolgt teilweise direkt am Ort des Eingriffs. Der verbleibende Kompensationsbedarf

wird wegen fehlender Umsetzungsmöglichkeiten im Plangeltungsbereich auf externen Flächen ge-

leistet.

Für das Schutzgut Arten und Biotope erfolgt der Ausgleich durch die Anlage von Gehölzpflanzungen

mit standortgerechten Gehölzen und Krautsäumen an den Rändern und den zwischen den Gehölz-

gruppen:

- Pflanzstreifen am nördlich Gebietsrand auf 2.122 qm (anteilig, gesamt 4.194 qm)

- Bereich im Südwesten mit Gehölzen und einer artenreichen Wiese auf 1.197 qm

- Pflanzung und Krautfluren auf dem Lärmschutzwall (längs der Gleisanlagen) auf 2.303 qm

Summe: 5.622 qm

Der Ausgleich für die Belange des Bodens wird durch Extensivierungsmaßnahmen zur Verbesserung

der Bodenfunktion erreicht. Hierfür erfolgt die Anlage von Vegetationsflächen: 

- Pflanzstreifen mit Krautsäumen am nördlich Gebietsrand auf 2.072 qm (anteilig, gesamt

4.194 qm)

- Pflanzungen mit Krautsäumen am Rand des Regenrückhaltebeckens auf 375 qm

Summe: 2.447 qm

Zusätzlich werden innerhalb des Siedlungsgebietes Grünflächen mit Gehölzen und Rasenflächen an-

gelegt. Sie tragen wie die vorgenannten Flächen zu einer Verbesserung der Bodenfunktion bei, da

diese Flächen dauerhaft aus der Ackerbewirtschaftung genommen werden. Da es sich um genutzte

Flächen mit kleineren Einbauten (Spielgeräte, schmale Wege etc.) handelt, erfolgt eine Anrechnung

mit einem Fakor von 0,8:

- Spielplatz West, Rasen mit Einzelbaumpflanzungen auf 847 qm

- Spielplatz - Rasen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen auf 850 qm

- bepflanzte Verkehrsgrünflächen längs des Milchbergs auf 224 qm

- Grünzug - Rasen und Wiese, Obstbaumpflanzungen auf 1.267 qm

- Grünfläche in Verlängerung der Planstraße F auf 198 qm 

Summe: 3.385; Faktor 0,8; Gesamtsumme 2.708 qm

Kompensationsflächen innerhalb des Geltungsbereiches: 5.155 qm (2.447 qm + 2.708 qm); der er-

forderliche übrige Ausgleich in der Größe von 14.652 qm (19.807 qm Bedarf, 5.155 qm innerhalb

des Geltungsbereiches) erfolgt extern.

Die Maßnahmen für das Schutzgut Boden können als Mehrfachkompensation für das Schutzgut

Grundwasser angerechnet werden. Die Flächen unterliegen nicht mehr der intensiven Ackernut-
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zung, was langfristig zu einer Verbesserung der Bodeneigenschaften führt. Für das Schutzgut Wasser

bedeutet die Extensivierung eine Rücknahme der potentiell grundwasserbelastenden Ackernutzung.

Ohne eine landwirtschaftliche Bodenbearbeitung entwickelt sich eine stabile, dauerhaft belebte

Oberbodenschicht, die die Filterwirkung des Bodens steigert.

Externe Ausgleichsflächen

Der Landkreis Hildesheim beabsichtigt, am Bruchgraben ein Projekt zur Fließgewässerentwicklung

und für den Hochwasserschutz umzusetzen. Südlich des Bruchgrabens ist die Ausweisung eines

breiteren Gewässerrandstreifen auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen, eine

Bepflanzung am Gewässer ist geplant. Durch die zunehmende Beschattung soll der Schilfbewuchs

zurückgedrängt und der Wasserabfluss verbessert werden. Für das Schutzgut Boden ergibt sich eine

Aufwertung aus der dauerhaften Aufgabe der intensiven Ackerbewirtschaftung. Nach dem Ausbau ei-

nes Niedrigwassergerinnes und der Abgrabung einer Sekundäraue wird langfristig die Entwicklung

naturnäherer Bodenverhältnisse durch Stärkung der natürlichen Bodenfunktionen initiiert. Die Ge-

meinde Harsum beteiligt sich finanziell am Bruchgrabenprojekt. Die Mittel sollen der Paul-Feindt-

Stiftung zufließen, die die Verbesserungsmaßnahmen am Bruchgraben für den Landkreis umsetzen

wird. Die Höhe der Ersatzzahlung richtet sich nach dem mittleren Kaufpreis für den Erwerb von ca.

1,47 ha Ackerland in vergleichbarer Lage innerhalb der Gemeinde Harsum. Mit der Zahlung ist der

erbleibende Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden erfüllt. Vor dem Satzungsbeschluss wer-

den die nötigen vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich der Ersatzleistungen getroffen.

Weitere externen Flächen für Kompensationsmaßnahmen bezüglich betroffener Tierarten werden vor

dem Satzungsbeschluss benannt.

B.2.3.8 Beschreibung der grünordnerischen Maßnahmen

Grünordnerische Maßnahmen dienen der Konkretisierung und textlichen Beschreibung ökologischer

und landschaftsgestalterischer Zielsetzungen. Ein wesentliches Ziel liegt darin, Bereiche für die Ent-

wicklung von Natur und Landschaft im Sinne flächiger und linearer Vernetzungselemente auszuwei-

sen und für diesen Zweck vorzubereiten. Eine weitere Intention ist die qualitätvolle Gestaltung des

Wohnumfeldes durch das Zusammenwirken von baulichen mit den pflanzlichen Elementen. In den

textlichen Festsetzungen der Plandarstellung des Bebauungsplanes werden verschiedene grünordne-

rische Maßnahmen beschrieben. Sie werden im Folgenden näher erläutert und begründet.

1. Ortsrand Nord, Bepflanzung (entsprechend textlicher Festsetzung Nr. 1)

Als vegetationsbestimmter Rand wird entlang der Nordgrenze des Wohngebietes ein freiwachsender

Gehölzstreifen aus standortgerechten, einheimischen Laubbäumen und -sträuchern angepflanzt. Da-

bei sollen die Gehölze zu einzelnen Gehölzgruppen unterschiedlicher Größe von 100 qm bis 300 qm

zusammengestellt werden, zwischen den einzelnen Gruppen ist ein Abstand von 7 m bis 12 m einzu-

halten. Die nicht mit Gehölzen bepflanzten Randflächen und die Bereiche zwischen den Gehölzgrup-

pen werden als krautige Saumstreifen entwickelt. Zusätzlich sind westlich der Planstraße H und

nördlich der Grünverbindung (Verlängerung der Kampstraße) je ein großkroniger Laubbaum zu setz-

ten.

Die Bepflanzung des Ortsrandes dient zusammen mit den Gehölzen in den angrenzenden Gärten der

Einbindung der Siedlungserweiterung in die umgebende Kulturlandschaft. Außerdem entsteht so ei-

ne verbindende Vegetationsstruktur zwischen der Ausgleichsfläche mit Ruderalfluren und Gehölzauf-

wuchs im Osten und dem Unsinnbach mit seinen Randbereichen im Westen. Zusätzlich ist ein groß-
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kroniger Laubbaum westlich der Verlängerung der Planstraße H zu setzten. Zusammen mit wenigen

weiteren einzelstehenden Bäumen (am Regenrückhaltebecken, am Milchberg, am nördlichen Ende

der Grünverbindung) wird punktuell die Höhenentwicklung der Pflanzung bereichert.

2. Baumpflanzungen an Straßenverkehrsflächen (entsprechend textlichen Festsetzungen Nr. 2 bis

6)

Im Straßenraum und an öffentlichen Parkplätzen sind Bäume anzupflanzen, die Größe der Bäume

richtet sich nach dem Straßenquerschnitt und der Funktion. Innerhalb einzelner Straßenabschnitte

sind Bäume einer Art zu verwenden, dies trägt zum einheitlichen Charakter eines Abschnittes bei.

Entlang der Planstraße D (Milchberg), einer Haupterschließung, ist eine höherwachsende Baumsorte

mit einer mittleren Kronengröße zu verwenden. Diese Baumreihe unterstreicht die gliedernde Wir-

kung der Straße für das gesamte Baugebiet.

An der zweiten Haupterschließung, der Planstraße A, stehen höhere Arten mit schlankeren Kronen-

formen zur Auswahl. Die Planstraßen B und C (Wohnstraßen) sind mit kleinkronigen Bäumen zu be-

pflanzen. Die Baumstandorte sind innerhalb der einzelnen Planstraßenabschnitte A, B 3 und C , ab-

wechselnd auf der Nord- und Südseite der Straßen anzuordnen. Der so hergestellte Versatz schafft

einen differenzierten Raumeindruck innerhalb dieser langgestreckten Straßenräume.

Sämtliche Baumpflanzungen entlang der Straßen tragen entscheidend zur Strukturierung des Wohn-

gebietes bei. Über ihre gestalterische Funktion hinaus wirken sie kleinklimatisch positiv auf die Bau-

flächen.

3. Maßnahmen an der Planstraße B2 innerhalb der westlich gelegenen Grünfläche (entsprechend

textlicher Festsetzung Nr. 7)

Entlang der Planstraße B 2 sind 5 Blütenbäume mittlerer Größe einer Art in regelmäßigen Abstän-

den anzupflanzen. Diese Baumreihe folgt der Straßenrundung und betont die Form.

5. Maßnahmen innerhalb der Grünverbindung und des Spielplatzes (entsprechend textlichen Fest-

setzungen Nr. 8 und 9)

Innerhalb der Grünverbindung sind 10 Obstbäume als Hochstämme in freier Verteilung zu pflanzen.

Die verbleibenden Flächen sind als Grasflächen und Staudensäume zu entwickeln, die Pflanzung

einzelner Sträucher oder kleiner Strauchgruppen ist erlaubt. Die Anlage eines Weges mit einer Weg-

ebefestigung in wasserdurchlässigen Bauweise ist erlaubt, der Weg stellt eine rein fußläufige Verbin-

dung zwischen dem Baubestand im Süden und den Neubauflächen im Norden dar. Direkt angren-

zend an die Grünverbindung liegt zwischen den Planstraßen A und C ein Spielplatz. Auch hier sind

Pflanzungen vorgesehen, zwei großkronige Bäume werden den Spielplatz partiell beschatten. Ein

Baum ist in der im südöstlichen Eckbereich der Spielplatzfläche anzuordnen, er wirkt in den Stra-

ßenraum hinein und betont den Kreuzungspunkt von Straße und Grünfläche.

6. Maßnahmen am Regenrückhaltebecken und innerhalb der Entwicklungsfläche Süd-West (ent-

sprechend textlichen Festsetzungen Nr. 10 und 11)

Im östlichen Randbereich des Regenrückhaltebeckens sind längs der Wohnbauflächen zwei größere

Strauchgruppen bis in den Böschungsbereich hinein anzupflanzen. Zwei Großbäume markieren zu-

sätzlich zur Ortsrand-Pflanzung den Siedlungsabschluss im Norden.

Innerhalb der südlich angrenzenden Grünfläche setzen sich die Strauchgruppen im östlichen Rand-

bereich fort, kleinere Einzelbäume ergänzen die Pflanzung. 

Die Strauchgruppen fassen die Wohnbauflächen ein und bilden zusammen mit den Gehölzen in den

angrenzenden Gärten den Übergang zur Fläche für das Regenrückhaltebecken und zur Grünfläche.

Die übrigen Flächen sind als artenreiche Gräser- und Wildstaudenwiese zu entwickeln, ausgenom-

men ist das Regenrückhaltebecken selbst.
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Ein weiterer großkroniger Einzelbaum ist südlich des Fußweges, der die Grünfläche von der Fläche

für das Regenrückhaltebecken trennt, zu setzen. Er unterstreicht den Wechsel zwischen dem bebau-

tem Bereich und dem vegetationsbestimmten Raum.

7. Vegetationsflächen im Bereich der Lärmschutzanlage (entsprechend textlicher Festsetzung Nr.

12)

Innerhalb der Fläche der Lärmschutzanlage sind insgesamt 65 Laubsträucher einzeln oder in Grup-

pen anzupflanzen. Die übrigen Flächen sind mit autochthonem Saatgut als artenreiche Gräser- und

Wildstaudenwiese einzusäen. Damit ist ein funktionaler Ausgleich für die durch den Errichtung der

Anlage verlorengegangenen Vegetationsbestände geschaffen. Der Bereich ergänzt eine bestehende

Sukzessionsfläche.

8. Maßnahmen innerhalb der Wohnbauflächen (entsprechend textlichen Festsetzungen Nr. 16 bis

19)

Auf den Grundstücksflächen des allgemeinen Wohngebiets sind je angefangene 150 qm versiegelter

Grundstücksfläche mindestens ein hochstämmiger Obstbaum oder 3 Strauchgehölze anzupflanzen.

Die Gehölze beeinflussen das Erscheinungsbild der Gärten positiv. Diese Verpflichtungen lassen ge-

nügend Gestaltungsraum für andere Bepflanzungen und Nutzungen.

Pro Wohngrundstück im allgemeinen Wohngebiet WA ist nur eine Grundstückszufahrt mit einer Brei-

te von bis zu 6 m zulässig. Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes WA* (II-geschossig) mit der

GRZ 0,4 erhöht sich die Zahl auf zwei Zufahrten je Grundstück.

Für bauliche Anlagen ist ein Mindestabstand von 1,5 m zur Straßenbegrenzungslinie freizuhalten,

die räumliche Wirkung dieser Anlagen in den Straßenraum hinein wird dadurch vermindert; Einfrie-

dungen und Zufahrten sind von dieser Bestimmung ausgenommen. Einfriedungen zur Straßenver-

kehrsfläche dürfen eine Höhe von 1,00 m nicht überschreiten. Hecken- und Strauchpflanzungen

sind hiervon ausgenommen.

9. Maßnahmen, die die angepflanzten Gehölze allgemein betreffen

Sämtliche Gehölzpflanzungen tragen nachhaltig zur Gliederung und Strukturierung des Baugebietes

bei, zum anderen haben sie zusätzlich einen ästhetischen und ökologischen Eigenwert. Alle ange-

pflanzten Gehölze sind in der Folge dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang durch die glei-

che Art zu ersetzen. Gehölze und ihr Schirmbereich dürfen nicht beeinträchtigt werden. Sie sind im

Zuge von Bauarbeiten gem. DIN 18920 zu sichern und zu schützen. Die Anpflanzungsmaßnahmen

nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes sind spätestens in der nächsten, auf den Beginn

der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) durchzuführen. Bei Baumpflanzun-

gen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen sind die Vorgaben der relevanten Regelwerke

(z.B..: Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, DVGW GW 125:2013-02) zu beachten. Dies gilt

sowohl im öffentlichen Raum als auch auf Privatgrundstücken.

B.3 Zusätzliche Angaben

B.3.1 Verwendete Untersuchungsmethoden

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag zur Ein-

griffsregelung erstellt. Die Ergebnisse sind in den vorliegenden Bericht eingeflossen. Zur baulichen

Entwicklung und zur zukünftigen Nutzung des Planungsgebietes wurden Informationen der Gemein-

de Harsum verwendet, zur Verdeutlichung der Planungsabsicht dient ein Bebauungsentwurf des Pla-

nungsbüros SRL Weber.
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Angaben zum Planungsgebiet wurden dem Regionalen Raumordnungsprogramm (2001) für den

Landkreis Hildesheim, dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Hildesheim (1993) und dem

Landschaftsplan der Gemeinde Harsum (2006) entnommen. Weitere Informationen zu den Schutz-

gütern stammen aus den interaktiven Umweltkarten des Nds. Ministerium für Umwelt und Klima-

schutz sowie dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie. Zusätz-

lich wurde auf eine durch das Planungsbüro SRL Weber ausgeführte Kartierung der Biotoptypen zu-

rückgegriffen. Zur Einschätzung der Eingriffsauswirkungen dienten neben der verbal-argumentativen

Darstellung die "Naturschutzfachliche Hinweise zu Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleit-

planung" (INN 1/94) des Nds. Landesamtes für Ökologie und weitere Arbeitshilfen des Niedersächsi-

schen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Eine gutachterliche Stellungnahme behandelt die Auswirkungen der vorhandenen Lärmemissionen

durch den Schienenverkehr:

- TÜV NORD Umweltschutz, Fachgebiet Schall- und Schwingungstechnik (2015): Schalltechni-

sche Untersuchung zu einem geplanten Wohngebiet in Harsum. Im Rahmen der Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 25 "Ährenkamp". Hannover, 27.09.2016

Die Verträglichkeit zwischen dem geplanten Wohnen und der kommunalen Kläranlage untersucht

ein Gutachten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen:

- LWK Niedersachsen (2016): Immissionsschutzgutachten Kläranlage Harsum. Bearbeiter: Volker

Grothey, Arbeitsgebiet Immissionsschutz. Northeim, 26.04.2016

Um die potenzielle und tatsächliche Lebensraumbedeutung des Planungsgebietes für den Feldhams-

ter und für Vögel zu klären, wurden die folgenden Quellen ausgewertet:

- Landkreis Hildesheim (2008): Habitatanalyse für den Feldhamster (Cricetus cricetus) im Land-

kreis Hildesheim. Bearbeitung: Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR. Hildesheim

- Mextorf, H. (2015a): Bauleitplanverfahren „Ährenkamp“ in Harsum. Untersuchung auf Vorkom-

men von Feldhamstern im Frühjahr 2015. Büro für Landschaftsplanung, Hessisch Oldendorf,

02.06.2015

- Mextorf, H. (2015b): Bauleitplanverfahren „Ährenkamp“ in Harsum. Untersuchung auf Vorkom-

men von Feldhamstern im Spätsommer 2015. Büro für Landschaftsplanung, Hessisch Oldendorf,

01.09.2015

- Mextorf, H. (2015c): Bauleitplanverfahren „Ährenkamp“ in Harsum. Untersuchung auf Vorkom-

men von Feldhamstern, Begehung 07. und 10.10.2015. Büro für Landschaftsplanung, Hessisch

Oldendorf; 11.10.2015

- Hugo, A. (2016): Bauleitplanverfahren „Ährenkamp“, Ortschaft Harsum / Gemeinde Harsum. Er-

fassung der Brut- und Gastvögel und des Feldhamsters 2015/2016. Planungsgruppe Ökologie

und Landschaft, Braunschweig, 08.08.2016

Zusätzliche Informationen zum Schutzgut Boden stammen aus dem folgenden Gutachten:

￼- Dr. Pelzer und Partner (2015): Erschließung Baugebiet Ährenkamp in Harsum. Geotechnische

und umweltgeologische Untersuchungen. Hildesheim, 14.01.2015

B.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen - Monitoring

Die Ausführung der beschriebenen und festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Gel-

tungsbereiches und auf externen Flächen wird durch die Gemeinde Harsum kontrolliert.
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B.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Ortschaft Harsum liegt in der Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde, einer schwach gewellten,

wenig strukturierten, großflächigen Agrarlandschaft. Das Umfeld des Planungsgebietes bestimmen

Lösslehmablagerungen der Weichselkaltzeit, daraus haben sich äußerst fruchtbare Schwarzerden

entwickelt. Die schmale Bachniederung längs des Unsinnbaches ist gekennzeichnet durch den

grundwasserbeeinflussten Gley. Das Planungsgebiet liegt in einer Zone mit einer unterdurchschnittli-

chen Grundwasserneubildungsrate. Derzeitig wird das Planungsgebiet ackerbaulich genutzt.

Am nördlichen Ortsrand der Ortschaft Harsum soll ein Baugebiet für Wohnnutzung ausgewiesen wer-

den. Die Siedlungserweiterung liegt zwischen dem Unsinnbach im Westen und dem Koppelweg im

Osten. Neben den Flächen für die Wohnbebauung sollen öffentliche Grünflächen zur Gliederung der

Siedlungserweiterung ausgewiesen werden. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen durch

Lärmemissionen ausgehend vom Schienenverkehr auf den östlich liegenden Bahngleisen werden im

Bebauungsplan Maßnahmen zum aktiven und passiven Schallschutz festgesetzt. Entlang der Gleis-

anlagen ist eine mindestens 3,50 m hohe Lärmschutzanlage zu errichten.

Der vorliegende Umweltbericht benennt erhebliche Beeinträchtigungen bei den Schutzgütern Arten

und Biotope, Boden, Wasser sowie beim Schutzgut Landschaftsbild. Naturschutzrechtlich gesicher-

te Bereiche werden nicht überplant. Die Eingriffe sind auf Grundlage der naturschutzrechtlichen

Eingriffsregelung funktional zu kompensieren. Die notwendige Kompensation findet zum Teil im Gel-

tungsbereich innerhalb der ausgewiesenen Vegetations- und Grünflächen statt. Der Anteil des Aus-

gleichs für das Schutzgut Boden, der nicht innerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt werden

kann, wird extern auf einer Entwicklungsfläche längs des Bruchgrabens erfüllt. Die Gemeinde Har-

sum beteiligt sich mit einer Ersatzzahlung an der Umsetzung der Entwicklungsmaßnahme. Weitere

externe Ausgleichsflächen für die Belange des Artenschutzes werden bis zum Satzungsbeschluss be-

nannt. Die Schutzgüter Mensch, Klima/Luft und Kultur-/Sachgüter sind durch den Vollzug der Pla-

nung nicht betroffen. Die angrenzenden Nutzungen werden nicht beeinträchtigt.

Abschließend wird festgestellt, dass keine erheblichen, dauerhaften, nachteiligen Umweltauswirkun-

gen zu erwarten sind, wenn alle Kompensationsmaßnahmen sach- und fachgerecht ausgeführt wer-

den.
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Teil C: Abwägungen

C.1 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitge Betei-

ligung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung

der Behörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1

BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

nach § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben worden sind, hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am

05.09.2016 beraten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-

gung, wie sie der Verwaltungsausschuss beschlossen hat.
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C.2 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Ausle-

gung) und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Behörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2)

BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2)

BauGB abgegeben worden sind, hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 15.12.2016 bera-

ten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-

gung, wie sie der Rat der Gemeinde beschlossen hat.
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Teil D: Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.10.2014 die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 25  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 28.08.2015

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 25 wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro SRL Weber

Spinozastraße 1

30625 Hannover

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.09.2016 dem Entwurf des Bebauungsplans

Nr. 25  einschließlich der Begründung mit Umweltbericht zugestimmt und die öffentliche Auslegung

gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden unter Angabe der verfügbaren umweltbezogenen

Informationen am 23.09.2016 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 25  einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und der

wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 04.10.2016 bis

einschließlich 04.11.2016 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 den Bebauungsplan Nr. 25, nach Prü-

fung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB, als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB  sowie die

Begründung mit Umweltbericht beschlossen.

     

Inkrafttreten

Der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 25 wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 10.05.2017

im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 19 bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 25 ist damit am 10.05.2017 rechtsverbindlich geworden.

Harsum, den 10.01.2017

Siegel

gez. Litfin

Bürgermeister
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Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 25  sind die Verletzung von

Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans, von Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie Mängel der Abwä-

gung nicht geltend gemacht worden.

Harsum, den  

Bürgermeister
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